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5 . Abfchnitt.

Leitung und Überwachung des Baues .

135-
Leitung und
Hilfskräfte
des Baues.

i . Kapitel .
Arbeiten im Amtszimmer , Verkehr mit Behörden

und Handwerkern ufw .
Die Leitung eines Baues ift gewöhnlich einem Baumeifter , Bauführer oder

Architekten übertragen , dem zu feiner Unterftützung noch eine weitere Anzahlvon Beamten oder Gehilfen beigegeben ift. Bei Staatsbauten hat der Ortsbau¬beamte die obere Leitung und Beauffichtigung , wovon er aber entbunden ift,wenn mit der Vorbereitung oder Leitung des Baues ein befonderer etatsmäßigerBaubeamter betraut ift. In Preußen können bei Bauten , deren Koften 300000 Mark
überfteigen , unter Umftänden auch , wenn diefe Summe nicht erreicht wird,befondere Bauausfchüffe gebildet werden , die in der Regel aus dem Vorftands-
beamten der Behörde , für welche der Bau beftimmt ift, aus einem bautechnifchen
Mitgliede der Regierung , dem Ortsbaubeamten und dem mit der örtlichen Leitungbetrauten Baubeamten zufammengefetzt werden und nach Bedarf zufammentreten ,um über den Gang des Baues im allgemeinen und über wichtige Einzelheiten,welche auf die Geftaltung des Baues und die Ausftattung des Gebäudes von Ein¬
fluß find , zu beraten , angeregte Änderungen und Ergänzungen des Entwurfes in
Erwägung zu ziehen und dafür geeignete Vorfchläge zu machen . Die Entfchei-
dung hat dann das zuftändige Minifterium allein , oder mit dem Minifterium für
öffentliche Bauten .

Bei bedeutenden Bauten findet manchmal eine Teilung der eigentlichenBauleitung infofern ftatt , als ein Architekt den künftlerifchen Teil der Aufgabebearbeitet , während die Konftruktion und gefchäftliche Leitung in den Händeneines zweiten Baumeifters ruht . Nebenbei übt häufig jener Ausfchuß feine Tätig¬keit aus , welcher nach Zutritt eines oder mehrerer höherer Minifterialbeamtenauch die Vollmacht erhält , über wichtige Fragen endgültig zu entfcheiden , wodurchder Gefchäftsgang fich wefentlich vereinfacht .
Der gefchäftliche Teil der Bauleitung gliedert fich in einen inneren Dienft:die Gefchäfte im Amtszimmer , und den äußeren : die eigentliche Bauführung .Sobald eine Oberleitung vorhanden ift , ftehen diefen Gefchäften bei einem um¬

fangreicheren Bau gewöhnlich zwei Baumeifter oder Bauführer vor , denen fich
häufig noch ein dritter für das Anfertigen der Werkzeichnungen ufw . anreiht.Nur wenn eine umfangreiche Bauausführung aus verfchiedenen einzelnen Gebäudenbefteht , werden letztere an mehrere Baumeifter ufw . verteilt , welche dann [amt¬liche Bauleitungsgefchäfte der betreffenden Baugruppe in ihrer Hand vereinigen .
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Jedem derfelben find Gehilfen (Bauführer , Affiftenten, Praktikanten , Zeichner oder
wie fie heißen mögen ) beigefeilt , manchmal auch Bauauffeher für den äußeren
Dienft zur Beauffichtigung von Arbeiten in eigener Rechnung , Tagelohnarbeiten ,
Umzügen und bisweilen auch zur Bauftoffabnahme und Beauffichtigung .

Zur Bewältigung der Kanzlei - und Regiftraturgefchäfte , zum Teile auch zur
Führung von Büchern , genügt ein Beamter , Baufchreiber oder Sekretär , dem zur
Herftellung von Abfchriften und fonftigen Hilfsleiftungen ein oder mehrere
Schreiber zugeteilt find . (Die technifchen Bureaubeamten des Ortsbaubeamten
fetzen fich aus dem Regierungsbaufekretär , Baufekretär und Baufupernumerar ,
den Bauaffiftenten und technifchen Bureauhilfsarbeitern zufammen ).

Für Reinigung der Zimmer , Heizung und einfache Bureaugefchäfte (Akten¬
heften , Aufziehen von Zeichnungen , fowie für Botengänge ) ift ein Amtsdiener
erforderlich, welchem oft zur Aushilfe noch ein im Tagelohn zu bezahlender und
vom Maurermeifter zu ftellender Arbeiter beigegeben wird . Für die Bewachung
der Bauftelle bei Tag und Nacht dient ein Tag - und ein Nachtwächter , von denen
erfterer zugleich die Pförtnerftelle zu verfehen hat . Der Dienft der Nachtwächter
muß immer mittels einer Wächteruhr beobachtet werden . Bei ausgedehnten
Bauplätzen wird der Wächter zur Haltung mindeftens eines Wachhundes gegen
Entfchädigung zu verpflichten fein.

Gewöhnlich ift es der fpätere Teil eines Baues, welcher die größte Zahl von
Hilfskräften erfordert , während man fich anfangs mit wenigen behelfen kann . Be-
fonders aber hat man darauf zu achten , daß von Anfang an die Abrechnungs¬
arbeiten in Angriff genommen und namentlich , daß deren Mafien- und fonftige
Berechnungen auf Grund rechtzeitig erfolgter Aufmeffungen , dem Fortfehreiten
des Baues entfprechend , fertiggeftellt werden . Deshalb empfiehlt es fich bei grö¬
ßeren Bauausführungen , von vornherein eine geeignete Hilfskraft allein für diele
Tätigkeit anzuftelten .

Der Ortsbaubeamte hat , fofern einem Regierungsbaumeifter oder -Bauführer ^
die Leitung des Baues übertragen ift , die gefamte Bauausführung zu überwachen , des Orts-
für die rechtzeitige Einholung der baupolizeilichen Genehmigung , die Beachtung baubeamten,
der baupolizeilichen Vorfchriften und die Tüchtigkeit der Rüftungen , fowie für
die erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen zu forgen , die zur Verwendung
kommenden Bauftoffe zu prüfen und die ihm zur Verfügung Behenden Hilfskräfte
zu ordnungsmäßiger Tätigkeit anzuhalten . Auch auf die Tüchtigkeit der von den
Unternehmern geteilten Leute hat er zu achten , vor allem aber den Verkehr
mit der vorgefetzten Behörde zu beforgen .

Zu den regelmäßigen Obliegenheiten des mit der eigentlichen Leitung einer

Bauausführung unter Verantwortung des Ortsbaubeamten betrauten Baumeifters
gehört:

1 ) Die Anfertigung der erforderlichen Bau - und Werkzeichnungen , fowie
der ftatifchen Berechnungen .

2) Die Fürforge für einen ordnungsmäßigen Baubetrieb, für Beachtung der

polizeilichen Vorfchriften und für Befolgung der in den Koftenanfchlägen und

Verträgen enthaltenen Beftimmungen .
3) Die Einleitung der Verdingungen , die Abhaltung der Verdingungstermine ,

die Vorbereitung der Verträge und der Schriftwechfel mit den Unternehmern .

4) Die Ausarbeitung der Berichte.
5) Das Anlegen der Bauakten , die Führung der Bücher und Liften.

Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.) D

137-
Obliegenheiten
des dem Orts-

baubeamten
unterteilten
Baumeifters.
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6) Die Beauffichtigung der Bauarbeiten auf der Bauftelle und in den Werk-
ftätten , der Tagelohnarbeiten , fowie der Lieferung , Aufbewahrung und Verwen¬
dung der Bauftoffe.

7) Die Aufficht über die fichere Bauart und den ordnungsmäßigen Zuftand
der Rüftungen .

8 ) Die verantwortliche Prüfung und Vorbefcheinigung der von den Unter¬
nehmern eingereichten Rechnungen .

Ift der mit der Bauleitung betraute Baumeifter der Behörde unmittelbar
unterteilt , fo hat er die Obliegenheiten des Ortsbaubeamten mit zu übernehmen .

138- Hat ein Bauführer einen Bau unter Oberleitung des Lokalbaubeamten zu
überwachen , fo hat er die Gefchäfte des Baumeifters zu Punkt 1 und 4 bis 6 und 8

Bauführers , auszuführen . Jedoch hat der Bauführer die Abnahme der Arbeiten und Bauftoffe,
fowie die Prüfung der Rechnungen nur infoweit zu übernehmen , als es fich um
Feftftellungen nach Maß , Gewicht und Zahl handelt . Für die Güte der Arbeiten
und Bauftoffe , fowie die Einhaltung der fonftigen vertragsmäßigen Abmachungen
bleibt der Ortsbaubeamte allein verantwortlich und hat auch die in Punkt 2 und 3
angeführten Obliegenheiten unter Beteiligung der Regierungsbauführer zu
erfüllen .

>39- Für die Tüchtigkeit der Rüftungen ift der Unternehmer allein verantwort-
Vera

für
W

die
Un£ lieh . Die bauleitenden Beamten find indes verpflichtet , fobald fie in der Her-

Tüchtigkeit ftellung und Unterhaltung der Gerüfte Verftöße gegen die Regeln der Baukunft
der Rurtungen.

fofort mündlich oder fchriftlich Abhilfe zu verlangen , äußerftenfalls
eine Anzeige an die Polizeibehörde zu erftatten , und bei drohender Gefahr die
erforderlichen Sicherheitsmaßregeln auf Koften des Unternehmers zu treffen.

Bei abgebundenen Rüftungen , die nach Vorfchrift der Bauverwaltung von
dem Unternehmer ausgeführt werden , trägt der Baubeamte die Verantwortung für
die gewählte Bauart , der Unternehmer die für die ordnungsgemäße Ausführung,
Unterhaltung und Benutzung .

Auch für die Verwendung zuverläffiger Hebezeuge und Leitergänge , für das
Anbringen von Schutzgeländern und Schutzdächern bei den Gerütten , fowie für
die fichere Uberdeckung oder Umwehrung aller längere Zeit offen bleibenden
Stellen in Decken , Gewölben , Treppenhäufern ufw . haben die Bauleitenden Sorge
zu tragen . Sie find für die ordnungsmäßige Durchführung der hiernach zu treffen¬
den Maßnahmen mit verantwortlich .

Getchäfts Allgemein gilt die Regel , daß alle auf dem Bau befchäftigten Hilfskräfte
verkehr des nur mit dem zunächft Vorgefetzten und dem nächft Untergebenen dienftlich zu
Ba“P^ “ als verkehren haben . Erhält ein Hilfsarbeiter von einem höheren Vorgefetzten unmittel-
Vorgefetzten, bar Weitungen , fo hat er hiervon feinem nächften Vorgefetzten fofort fchriftlich

ocjer mündlich Mitteilung zu machen . Selbst Befchwerden über den nächften
Vorgefetzten find diefem zur Weiterbeförderung zu übergeben .

Der dienftliche Verkehr mit den vorgefetzten und etwa fonft noch beteiligten
Behörden erfolgt durch den oberleitenden Beamten , gegebenenfalls durch den
Ortsbaubeamten , der Gefchäftsverkehr mit den Unternehmern jedoch durch den
Vorfteher des Baubureaus oder auch durch die mit einer fpezieilen Bauleitung
betrauten Bauführer .

Bei allen Bauausführungen muß der Urheber von jeder Amtshandlung er¬
mittelt werden können . Deshalb ift eine genaue und überfichtliche Feftftellung
der Dienftobliegenheiten jedes Hilfsarbeiters , fowie die fchriftliche Behandlung
aller wichtigen Vorgänge und die Unterzeichnung aller Schriftftücke , Berechnungen,
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Zeichnungen ufw . durch ihren Verfaffer notwendig . Dem unmittelbar den Bau
Leitenden , alfo z . B . dem Bauführer , find die Poliere und Werkführer der Unter¬
nehmer auf dem Bauplatze unterteilt . An diefe oder an die auf dem Bau an-
wefenden Unternehmer find feitens des Bauleitenden Anordnungen zu richten ,
aber nicht an die Arbeiter felbft. Aufträge an den Unternehmer , die eine
Abänderung oder Erweiterung eines beftehenden Vertrages zur Folge haben ,
dürfen nicht ohne Bewilligung der Behörde erteilt werden , die den Vertrag ge¬
nehmigt hat.

Dies find allgemein gültige Regeln , die auch beim Privatbau durchweg
Anwendung finden müßten .

Man darf dienftlich nur mit einer vorgefetzten Behörde , nicht aber mit
einem ihrer Beamten fchriftlich verkehren .

Für den Gefchäftsverkehr der preußifchen Staats- und ftädtifchen Behörden
gelten folgende Grundzüge .

Die Schreibweife der Behörden foll knapp und klar fein , ihrer Stellung zu einander
und zum Publikum auch in der Form entfprechen und fich der allgemein üblichen

Sprache des Verkehres anfchließen . Entbehrliche Fremdwörter , veraltete Kanzleiaus¬
drücke und überflüffige Kurialien (Flöflichkeitsformeln ) find zu vermeiden .

Man fpricht fogar von einem Kanzlei - oder Kurialftil , der fo eingebürgert ift , daß noch
heute vielfach dem Lateinifchen entnommene Abkürzungen gebräuchlich find , Hieroglyphen für
einen Uneingeweihten . Die am meiften gebräuchlichen Abkürzungen mögen deshalb hier ange¬
geben fein :
a . a . (ad acta ) — Zu den Akten !
a . a . s . (actum ut supra ) = Gefchehen wie oben

(bei Protokollen ) .
br. m . (brevi manu ) = Kurzer Hand , kurzweg

(Brevimanuverfügung !)
cf. oder cfr . (confer oder conferatur ) = Vergleiche !
coli, (collationiert ) = Verglichen .
cop . vid . (copia vidimata ) = Beglaubigte Ab-

fchrift .
d. oder Decr . (decretum ) = Verfügung (beim

Minifterium = Erlaß ) .
e. o. (ex officio ) = Von Amtswegen .
f (fiat .) = Genehmigt .
ibid. (ibidem ) = Ebendafelbft .
i-f . (in fidem ) = Beglaubigt , aber auch in fine

„am Schluß “ .
i. m . (in margine ) = Am Rand (daher „Marginal¬

verfügung “).
intab . (intabuletur ) = Einzutragen !
J . N . = Journalnummer .
L . S . (loco figilli ) = Anftatt des Siegels (bei Ab-

fchriften ) .
mund . (mundiert ) — Reinfchrift gefertigt .
mut. mut . (mutatis »z«Az«äfe ) = Nachentfprechen -

der Änderung , entfprechenden Änderungen .
n. t. oder not . term . (notetur terminus ) — Frift

( [3] Tage ) = nach (3) Tagen .
P• c. d . (per copiam decreti '

) = Unter Abfchrift
der Verfügung .

P ■ d- (per decretum ) = Durch Verfügung .
P - exP■ (poft expeditionem ) — Nach Abgang .
p . m. (pro mitte ) = Für das Taufend .
P - P . oder p . p . (praemiffis praemittendis ) = Mit

Voranftellung der Anrede , des Titels ; aber
auch (praeter propter ) = Ungefähr .

p . r . (poft reditum ) = Nach Rückkehr .
p . t . (praemiffo titalo , pleno titulo ) = Mit vollem

Titel .
pr . (praefentatum ) — Eingegangen (d . . . ten . . .)
r . r . (refervatis refervandis ) = Mit dem nötigen

Vorbehalt .
repr . (reproducatur ) = Wieder vorzulegen .
refp . (refpondeatur ) = Antwort .
rot . (rotunde ) = Abgerundet , in runder Zahl .
rubr . (rubrum ) = Überfchrift , Auffchrift , Inhalts¬

angabe .
/ . e . c. (falvo errore calculi ) — Irrtum Vorbehalten .

f . e . e. 0. (falvo errore et omiffione ) = Irrtum und

Ausladung Vorbehalten .
f . f . r . (fubfideremiffionis ) = \Jnter Rückerbittung .

/ . I. r . (fab legeremiffionis ) = U nter Rückforderung .

/ . m. (falvo meliore ) = Befferes vorbehalten .

f . p . r . (fub petitu remiffionis ) — Mit Bitte um

Rückgabe .
f r . (falva remiffione ) = desgl .
f . red . (falva redactione ) = Faffung und Form

Vorbehalten .
S . T . (falvo titulo ) = Mit Voranftellung des Titels .

/ . v. (falva venia ) = Mit Erlaubnis .

/ . v . r . (fub voto remiffionis ) = Mit dem Wunfche
der Rückgabe .

ßgn . (fignatum ) = Gezeichnet (bei Abfchrift

der Unterfchrift ) .
v. (vertatur ) = Umwenden !

v. f p . (verte fi placet ) = Umwenden , wenn es

gefällig ift .
13*

141.
Grimdzüge

des Gefchäfts-
verkehres der
preußifchen
Staats- und
ftädtifchen
Behörden :
1) Amtsftil.



Der in engen Grenzen zu haltende Gebrauch von Höflichkeitswendungen muß
wefentlich dem Taktgefühl überiaffen werden . Sie können auf Ausdrücke „ gehorfamft " ,
„ ergebenft “ oder „ geneigteft “ , „ gefälligft " befchränkt oder , fofern nur die erforderliche
Höflichkeit der Ausdrucksweife im übrigen gewahrt wird , ganz weggelaffen werden.Unter diefer Vorausfetzung kann , namentlich im Verkehr der Behörden untereinander ,von den Anreden „ Hochgeboren " und „ Hochwohlgeboren " abgefehen werden ; die An¬
rede „ Wohlgeboren “ ift allgemein zu befeitigen . Häufungen und Steigerungen , wie z . B .
„ beehre mich ergebenft , fehr gehorfamft , ganz ergebenft " find zu vermeiden , desgleicheneine häufigere Anwendung der Anreden „ Hochwohlgeboren , Hochgeboren , Exzellenz“
ufw . , die im übrigen durch die einfachen Fürwörter zu ersetzen find .

Für Berichte an den Landesherrn , Schreiben an fürftliche Perfonen und für ähn¬
liche befondere Fälle behält es bei den bisherigen Formen fein Bewenden .

Als Vorbild für die Sprachreinheit kann das Bürgerliche Gefetzbuch dienen ; die SchriftRothe1s „Ober den Kanzleiftil“ gibt geeignete Fingerzeige für eine richtige Ausdrucksweife.
sh m "

0” Alle Schreiben , Verfügungen tragen auf der erften Seite des Schriftftückes
im allgemeinen, oben rechts die Ort - und Zeitangabe , oben links die Amtsbezeichnung der fchreibenden

Behörde , darunter die Gefchäftsnummer , bei längeren Schriftftücken eine kurze Inhalts¬
angabe , fowie , wenn Anlagen beizufügen find , ihre Zahl und nötigenfalls ihre kurze
Bezeichnung , unten links die Adreffe .

Beifpiei. Konigl . Hochbauamt . , den . . ten . . . . 19 . .G . N.
Betrifft . .

Verfügung vom .
Nr . . .

(oder „ ohne Vorgang “ ). .
(Falls ein anderer als der Ortsbau - .beamte den Bericht erftattet , ift jener hier .am Rande als Referent zu bezeichnen ) . .

Zahl der Anlagen . .
(Soviel Striche wie Anlagen , oder die .Zahl angeben !) .

An
den Herrn Regierungs -Präfidenten

Der Qrtsbaubeamtein . NN(oder )
An
Die Königliche Regierung

in .
Schreiben an gleichftehende Behörden und Beamten fowie an Privatperfonen ,ebenfo Verfügungen an untergebene Beamten find am Kopfe nur mit der Amtsbezeichnungund der Gefchäftsbuchnummer zu verfehen und haben etwa Dreiviertelbreite des Bogenseinzunehmen .
In den Schriftstücken unterbleibt die bisher übliche Eingangsformel , die Wieder¬

holung des in der Inhaltsangabe bereits Gefagten , der Ergebenheitsftrich und vor der
Unterfchrift die Wiederholung der auf der erften Seite bereits angegebenen Amts¬
bezeichnung der fchreibenden Behörde .

Schriftftücke von mehr als 4 Seiten find mit Blatt - oder Seitenzahlen zu verfehen.



197

Soweit es für die gefchäftliche Behandlung förderlich erfcheint , find die Anlagen 3) Beifügung
zu Heften zu vereinigen , auf deren Umfchlag der Inhalt kurz zu bezeichnen ift . Die v°n An 'agen’
lofen Anlagen und die Anlagehefte Tind nach Bedürfnis mit der Gefchäftsnummer des
Schriftftückes , zu dem fie gehören , mit einem Zeichen (z. B . I , II , III oder A , B , C)
und mit Blatt- oder Seitenzahlen zu verfehen .

Bei der Bezugnahme auf Anlagen genügt meift die Angabe des Zeichens und des
Blattes (die Seite ) , z . B . „ Nach Anlage B . Bl . g ift . . . . «

Berichte find in der Regel auf den erften 3 Seiten in halber Breite , von da ab in 4) Form
Dreiviertelbreite des Bogens zu fchreiben .

der Benchte '

Auf der linken Hälfte der erften Seite ift außer den allgemein vorgefchriebenen
Angaben (Nr . 2) noch die veranlaffende Verfügung oder , daß ohne folche berichtet werde
( „ Ohne Vorgang " oder „ Von Amtswegen " ) , zu vermerken , auch der Name des Bericht¬
erftatters anzugeben , foweit eine Benennung vorgefchrieben ift. Der im Berichte etwa
geftellte Antrag ift äußerlich hervorzuheben ; unter Umftänden kann es fich empfehlen ,
ihn an den Eingang des Berichtes zu ftellen .

Handelt es fich um kurze Anzeigen , fo kann die Form einer Meldung auf einem
Viertelbogen gewählt werden , auf welche die Vorfchriften der beiden erften Abfätze keine
Anwendung finden . Für Berichte an den Landesherrn und ähnliche befondere Fälle be¬
hält es bei der bisherigen Form fein Bewenden .

Erfolgt die Berichterftattung nach Erlaß einer Erinnerung , fo ift auch die Erinnerungs¬
verfügung anzuführen .

Schreiben an gleichftehende Behörden und Beamte , fowie an Privatperfonen , desgleichen Ver¬
fügungen an untergebene Beamte find am Kopfe nur mit der Firma und der Gefchäftsnummer
zu verfehen und haben die ganze Breite des Bogens einzunehmen .

Erwiderungen auf Schreiben gleichgeftellter und auf Berichte nachgeordneter Be- 5) Form der

hörden find außer mit den allgemein vorgefchriebenen Angaben (Nr . 2) noch mit einem
Hinweis auf das veranlaffende Schriftftück zu verfehen , z. B . „ Auf das Schreiben (den
Bericht) vom . . . , Nr . . . . "

Bei Einreichung von Verzeichniffen , Überfichten , Nachweifungen und dergl . unter - 6) Einmchung
bleiben alle Begleitberichte , fofern fie nicht einen felbftändigen Inhalt haben . Auf der Verzeichnif/en.
erften Seite ift der Inhalt des Schriftftückes und die veranlagende Verfügung , nach Be¬
dürfnis auch die Amtsbezeichnung der abfendenden und der empfangenden Behörde , an¬
zugeben.

Bei Schriftftücken an Einzelbeamte , die eine Behörde vertreten , ift in der Innen - 7) Adreire für

und Außenadreffe der Name des Beamten nur dann anzugeben , wenn es fich um

perfönliche Angelegenheiten des Empfängers handelt oder wenn befondere Verhältniffe
dies erfordern . Wird der Name nicht angegeben , fo find etwaige perfönliche Titel des

Empfängers , z . B . „ Wirklicher Geheime Rat “
, und dem Namen beizufügende Prädikate ,

z - B . „ Exzellenz “ , gleichfalls wegzulaffen , alfo „ An den Minifter des Innern in Berlin “ ,
" An den Oberpräfidenten in Breslau “ ufw.

Soll erkennbar gemacht werden , daß das Schriftftück nur vom Empfänger geöffnet

werden darf , fo ift die perfönliche Adreffe mit dem Vermerk „ Eigenhändig “ anzuwenden .

Der fchriftliche Verkehr zwifchen Abteilungen derfelben Behörde und je nach Lage sj Mündlicher

der Verhältniffe auch zwifchen verfchiedenen Behörden , namentlich den an demfelben

Orte befindlichen , ift zu vermeiden , foweit eine Erfetzung durch mündliche Befprechung

tunlich erfcheint . Nötigenfalls ift ein kurzer Vermerk über die Unterredung zu den

Akten zu bringen .
Von Telephon - und Telegraphenverbindungen ift, fofern dies als zweckentfprechend

gelten kann , ausgiebiger Gebrauch zu machen . verkehr.

Unter der Kürze des Telegrammftils darf die Deutlichkeit nicht leiden .



io) Urfchrift -
licher Verkehr.

11) Poftkarten .

12) Abfchriften
und Akten¬

vermerk.

13) Formulare .

14) Mechanifche
Hilfsmittel .

15) Bureau¬
einrichtungen.

16) Bureau¬
verkehr .

17) Koften.

142.
Ab- und

eingehende
Schreiben.

Soweit angängig , namentlich wenn der Inhalt abzufendender Schriftftücke für die
Akten entbehrlich ift oder das Zurückbehalten von Vermerken genügt , ift für Schreiben
und Erlaffe , für kurze Berichte und Beifchriften die urfchriftliche Form zu wählen , wobei
die Niederfchrift je nach Lage des Falles entweder auf das veranlaffende Schriftftück
felbft oder auf einen darum zu legenden Bogen gefetzt wird .

Bei Anwendung der urfchriftlichen Form fallen die fonft vorgefchriebenen Angaben
(Nr . 2 , 4 und 5 ) , foweit fie entbehrlich find , weg .

Bei der Genehmigung von Anträgen wird es oft genügen , den Antrag mit dem
Vermerk „ Genehmigt " dem Berichterftatter nötigenfalls unter Bedingung der Rückgabe
und zur Entnahme von Anlagen zurückzufenden .

Im allgemeinen find von abgehenden Schriftftücken die vollftändigen Entwürfe und erforder¬
lichenfalls auch Abfchriften folcher Anlagen bei den Akten zurückzubehalten , welche zum Ver-
ftändnis des Sachverhaltes unentbehrlich find .

Die Benutzung von Poftkarten ift zuläffig , foweit eine unverfchloffene Mitteilung
in diefer Form unbedenklich erfcheint .

Die Anfertigung von Abfchriften folcher Schriftftücke , die an andere Behörden
oder zu anderen Akten abgegeben werden , ift in allen geeigneten Fällen durch einen
kurzen Vermerk in den Akten oder in den Gefchäftsbüchern zu erfetzen . Zur Ver¬
meidung von Abfchriften können Verfügungen durch Vermittelung der nachgeordneten
Behörden , für welche dann die Entnahme eines Vermerks zu ihren Akten oder Gefchäfts¬
büchern genügt , den Empfängern übermittelt werden .

Für häufig wiederkehrende Fälle find in möglichfter Ausdehnung , und zwar zu
Entwürfen , Urfchriften und Reinfchriften , Formulare zu verwenden . Formulare , deren
Ausfüllung einfach ift , find , namentlich im urfchriftlichen Verkehr , tunlichft vom Be¬
arbeiter (Referenten , Dezernenten ) unmittelbar auszufüllen . In geeigneten Fällen (z . B .
bei Kaffenverfügungen ) verfügt der Bearbeiter die Benutzung des Formulars , welches
dann ohne Anfertigung eines Entwurfes , fogleich in Reinfchrift ausgefüllt zur Vollziehung
vorgelegt wird (vergl . Nr . 12).

Von mechanifchen Hilfsmitteln (Schreibmafchinen , Stempeln , Kopierpreffen , Hekto¬
graphen , Lichtpausapparaten und dergl .) ift ausgiebiger Gebrauch zu machen . Namens-
ftempel ftatt der Unterfchrift dürfen nur mit Genehmigung der vorgefetzten Behörde
verwendet werden .

Bei Runderlaffen , deren Veröffentlichung in amtlichen Blättern nicht erfolgt oder
nicht ausreicht , empfiehlt es fich , die für den Gebrauch der nachgeordneten Behörde er¬
forderliche Anzahl von Abdrücken an der oberften Stelle anfertigen und den Erlaffen
beifügen zu laffen .

Durch wiederholte Prüfungen und nötigenfalls durch den Erlaß von Bureauord¬
nungen , in denen über die Gefchäftsverteilung , Anlegung der Akten , Gefchäftsbücher , Ver-
zeichniffe , Formulare ufw . Beftimmung getroffen wird , ift auf möglichfte Vereinfachung
des Gefchäftsganges in den Bureaus hinzuwirken .

Für einfache Rückfragen kann ein unmittelbarer Verkehr zwifchen den Bureaus
von Behörden desfelben Dienftzweiges innerhalb beftimmter Grenzen und unter forg-
fältiger Beauffichtigung nachgelaffen werden .

Beim gefamten Gefchäftsverkehr ift auf die möglichfte Vermeidung von Koften
gebührend Bedacht zu nehmen .

Alle abgehenden Reinfchriften mühen mit der Urfchrift durch Vorlefen fei -
tens des Abfchreibers verglichen werden . Der Abfchreiber hat dann feinen Namen
unten in die Ecke rechts mit der Bemerkung „mund („ Reinfchrift angefertigt

' '),
desgleichen der Vergleicher mit „coli .

“
(„Verglichen "

) einzutragen .
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Alle eingehenden Schreiben werden leitens des Baufchreibers oder Sekretärs ,

nachdem auf der erften Seite rechts oben der Vorlagevermerk (praes . 5 .I6. 10) ge¬
macht ift, dem Bauleitenden vorgelegt . Von diefem werden nötigenfalls die Sachen
den Unterbeamten zur Kenntnisnahme , zur weiteren Bearbeitung , zur Verfaffung
von Antwortfehreiben ufw . übergeben .

Kein im amtlichen Verkehr eingehendes Schriftftück ift Eigentum der zur

Empfangnahme berechtigten Beamten , fondern Eigentum der Behörde und muß
deshalb den Akten einverleibt werden .

Die Akten einer Dienftftelle find allen Beamten derfelben zugänglich mit '« •

Ausnahme der als „geheim " bezeichneten und der Perfonalakten . Alle Verfügungen
Akten

und dienftlichen Schriftftücke überhaupt , Rechnungen ufw . find zu Akten zufammen -

geheftet, ebenfo wie Anfchläge , Zeichnungen ufw. fachlich geordnet aufzubewahren .
Die Hauptexemplare der Verträge find unter Verfchluß zu halten . Die Akten
werden in allgemeine und Sonderakten eingeteilt . In die Generalakten find
fämtliche Gefetze , Erlaffe , Verordnungen und Verfügungen von allgemeiner Be¬

deutung aufzunehmen ; fie müffen für die einzelnen Dienftzweige getrennt ein¬

gerichtet und in Deckel mit befonderer Farbe und entfprechender Auffchrift ge¬
heftet werden .

Sonderakten find in Rechnungsakten , Verdingungsakten , felbft in Akten der

einzelnen Titel und fogar einzelner Unternehmer geteilt . Es gibt Akten für

Unglücksfälle auf dem Bau , gerichtliche Vorladungen und Gutachten , für die

regelmäßigen Dienftberichte , für jeden dem Ortsbaubeamten unterftellten Be¬

amten.
Die Akten find in gefonderten Abteilungen der Aktengeftelle aufzubewahren .

Die Abteilungen find durch Zettel an den Brettern derGeftelle kenntlich zu machen .

Die Zettel bekommen diefelbe Farbe wie die an den Aktenheften heraushängenden
Etikettes („Aktenfchwänze “

) . Auf den Aktendeckeln und -Schwänzen ift der Inhalt

und die Zeit von der Anlage bis zum Abfchluffe der Akten anzugeben . Die

zu den. Akten gehörigen Schriftftücke find nach den Gefchäftsnummern zu ordnen .

Die einzelnen Blätter jedes Aktenftückes werden mit fortlaufenden , mit Rotftift

gefchriebenen Nummern verfehen .
Ift ein Aktenftück auf mehr als 200 Seiten angewachfen , fo ift ein neuer

Band anzulegen und mit entfprechender Nummer ( Bd . I , Bd. II ufw .) zu be¬

zeichnen.
Jedes Aktenftück muß am Eingänge ein Verzeichnis der darin befindlichen

Nummern enthalten ; letztere find zu durchftreichen , fobald fie erledigt find . Bei

den allgemeinen Akten ift den Nummern ein den Inhalt bezeichnendes Stichwort

beizufügen .
Werden auf Grund einer Verfügung einem Aktenftück Schriftftücke ent¬

nommen , fo ift über den Verbleib ein Vermerk an betreffender Stelle einzu¬

heften, an deffen Stelle das Schriftftück fofort wieder bei der Rückkunft zu be-

feftigen ift.
Die Orts - und mit einem Bau betrauten Beamten haben folgende Verzeich -

niffe und Bücher nach im folgenden aufgeführten Muftern anzulegen und dafür Micher ,

zu forgen , daß fie richtig geführt und in ordnungsmäßigem Zuftande gehalten

werden :
1 ) Ein Verzeichnis der Akten . Aus diefem muß auch zu erfehen fein,

welche Akten vorübergehend ausgegeben find.
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Aktenverzeichnis
des Baubureaus in .

Nr . Sückzahl
der Bände Bezeichnung der Akten Bemerkungen

A . Allgemeine Akten
— betrifft .

2 betrifft .
ufw.

B . Sonderakten
1 _ betrifft .
2 — betrifft . . .

ufw.
2) Ein Gefchäftsbuch (Hauptjournal ) . In diefem , nach nachstehendem Mufter

angelegt , muß der wefentliche Inhalt des Schriftwechsels in möglichst knapperForm angegeben werden . Jedes eingehende oder abgehende Schriftftück erhält
* eine Nummer , doch fo , daß die Antwort die gleiche Nummer zeigt und in der -

felben Spalte eingetragen wird , wie der Eingang . Die Nummern laufen vom An¬
fang bis zum Ende des Kalenderjahres fort . Alle eingehenden Schriftftücke find
links , alle abgehenden rechts zu verzeichnen . Erfordert ein Eingang keine Er¬
widerung , fo ift ihm gegenüber , auf der rechten Seite des Buches , der Vermerk
„Zu den Akten “ zu machen . Gehen Schriftftücke ohne Vorgang ab , fo ift ihnen
gegenüber auf der linken Seite des Buches die Bemerkung „ Ohne Vorgang “
einzutragen , oder die Stelle bleibt bis zum Eintreffen der Beantwortung des
Schriftftückes frei.

Jede Sache ift mit dem Datum des Einganges (»praes . d . . . . " oder „ eingeg . d . . . . " )und der Gefchäftsbuchnummer (G . Nr. ) zu verfehen . Bei jeder eingehendenSache ift außerdem die Zahl und die Art der Anlagen auf dem Schriftftück felbft
und im Gefchäftsbuche in der Spalte „ Bemerkungen “ anzugeben . Hierbei ift zu
prüfen , ob die Anlagen vollftändig find ; der Verbleib der etwa fehlenden Anlagenift durch Anfrage beim Abfender zu ermitteln .

Sachen mit unwefentlichem Inhalt find lofe in Umfchlägen geordnet aufzu¬
bewahren und erhalten im Gefchäftsbuche den Vermerk „wegzulegen “.

1911 — Monat. Gefchäftsbuch .

Nr.

Datum
und Nr.

der
Schrift¬
ftücke

Datum
des
Ein¬

ganges

Ein¬
fender

Inhalt
der

eingehenden
Schriftftücke

Emp¬
fänger

Inhalt
der

abgehenden
Schriftftücke

Datum
der

Schrift¬
ftücke

Datum
des
Ab¬

ganges

Akten¬
zeichen

Bemer¬
kungen

!
i

1
j

3) Ein Tagebuch . In diefem find kurze Vermerke über den Fortgang und
Betrieb des Baues zu machen und alle wichtigen Vorgänge zu verzeichnen ; ebenfo
Witterungverhältniffe , Wafferftände , Beginn und Beendigung , fowie ungehörigeUnterbrechung von Lieferungen und Arbeiten , überhaupt alle erheblichen Ereig-
niffe, um durch diefe Angaben in Zweifelsfällen und befonders bei Streitigkeitenden Tatbeftand feftftellen zu können .
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Tagebuch .

Nr .
Datu

Monat

m

Tag

Kurze Vermerke über den Fortgang und Betrieb des Baues ;
Verzeichnis aller wichtigen Vorgänge Bemerkungen

4 ) Ausgabenbücher . Liegt der Bauausführung nur ein Anfchlag zugrunde
Io genügt ein Ausgabenbuch ; bei größeren ift jedoch für jeden Koftenanfchlag
ein befonderes Ausgabenbuch einzurichten und auch ein Hauptkaffenbuch zu
führen , in welchem jede angewiefene Rechnung und Abfchlagszahlung , die be¬
reits in einem der befonderen Ausgabenbücher eingetragen ift , verzeichnet wird .
Das befondere Ausgabenbuch wird immer vom Bauleitenden felbft oder einem
von ihm dazu beauftragten Hilfsbeamten , das Hauptkaffenbuch gewöhnlich vom
Baufchreiber oder Sekretär geführt . Dies empfiehlt [ich deshalb , weil bei fehr
großen Bauausführungen manchmal feitens des Bauleitenden fertige , geprüfte und
angewiefene Rechnungen in der Kanzlei abfichtlich oder aus Nachläffigkeit längere
Zeit liegen bleiben , ohne an die Behörde abgefchickt zu werden . Der Bauleiter,
gewöhnlich mit Gefchäften überhäuft , kann unmöglich genau im Gedächtnis be¬
halten , ob und wann jedes von ihm fertiggeftellte Schriftftück abgefendet ift . Das
Hauptkaffenbuch muß darüber Auskunft geben und hilft deshalb auch bei der
Überwachung der Tätigkeit der Kanzlei.

Das befondere Ausgabenbuch dient zur Eintragung fämtlicher Rechnungs¬
belege nach der Zeitfolge mit laufender Nummer , und zwar find die Beträge fo
auf die einzelnen Anfchlagstitel zu verteilen , daß die Zahlungen im einzelnen mit
den Beträgen in den Koftenanfchlägen verglichen werden können . Bei der Ab¬

rechnung und titelweifen Zufammenftellung , über welche fpäter gefprochen werden
wird , find die Rechnungsbelege anderweitig zu numerieren und die neuen
Nummern in der hierfür beftimmten erften Spalte einzutragen . Solange die Höhe
der Koften durch die Prüfungsbehörde noch nicht feftgeftellt ift , find die vom
Bauleitenden berechneten Beträge nur mit dem Bleiftift einzutragen .

Kaffenbuch .
Tit . vi Tit . VIITit . VTit . IVAnfchlags

fumzne

Tit IIITit . IITit . I
Datum

und
Gefchäfts-

buch
nummer

Maurer
arbeiten

Betrag
der

Zahlung
durch die

cu TJ

des i der
Be- An
rieh - j wei

'
fung

M. !PfM . PfM. PfM . I Pf .M . Pf . M . Ff . M . Pf . M . PfM . Pf .M . Pf .M . Pf .

Am Schluß jeder Seite find natürlich die Summen zu ziehen und auf die

nächfte Seite zu übertragen . Die Summen der einzelnen Titel am Schluffe jeder
Seite müffen die Summe des Gefamtbetrages ergeben , woraus Additionsfehler fo-

fort zu erkennen find . Es empfiehlt fich auch , von Zeit zu Zeit die Eintragungen

fin
d
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diefer Kaffenbücher mit denjenigen der zahlenden Kaffe zu vergleichen , um Irr-
tümer bald aufzuklären , die fpäter fchwer aufzufinden find . Die Eintragungen
müffen mit den Summen der von der Behörde oder Kaffe zurückgefendeten
Rechnungsduplikate verglichen und nötigenfalls berichtigt werden , wenn etwa
Abänderungen vorgenommen fein follten .

Das Hauptkaffenbuch , welches geführt wird , wenn eine Bauanlage mehrere
Gebäude mit Sonderkoftenanfchlägen umfaßt , muß fämtliche Zahlungen für den
Bau und deren Verteilung auf die einzelnen Anfchläge nachweifen und hat
folgende Einrichtung :

Hauptausgabenbuch .
QJ
B Datum und

Gefchäfts-
buch-

Name
des

Anfchlagsfumme M . M . M . M . M . M . Bemer¬
kungen

(Abfchlags *
Zahlungen
find rot
zu unter -

S
3e Gegenftand

der
Zahlung

Betrag der Zah¬
lung durch die

Gefamt-
betrag

Einzel - Koftenanfchläge
<0
%
CQ

des
Be -

der
An -

Emp¬
fängers

Haupt¬
kaffe

Bau¬
kaffe

der
Zahlung A B c D E

2 rich-
tes

wei-
fung M. Pf. M . Pf . M . | Pf. M . Pf . M. Pf. M. pf . M. Pf . M. Pf. ftreichen )

Die Sonderausgabenbücher für jeden Anfchlag erhalten dann folgendes
Mufter :

Einzelausgabenbuch .

lfde. Anfchlagsfumme M. M M. M. M.
Num¬
mer
des

Haupt¬
aus¬

gaben-

Name
des

Empfängers

Gegenftand
der

Zahlung Gefamtbetrag
der

Zahlung

Tit .
eQJ
’S
£>1-h3•ouW

I M
■

Maurer

-

ä
j

|
Arbeitslohn

~

|

■

p Tit . II b
<U
©

3
^ CQ Alphalt

-

0

netiebra

m ufw. Bemerkungen
(Abfchlags-
zahlungen
find rot zu

unterftreichen)
buches M . pf . M . Pf . M . Pf. M . Pf . M . pf .

!

Sind die fachlichen Bauleitungskoften für verfchiedene Gebäude in einen
befonderen Koftenanfchlag zufammengefaßt , fo ift auch über diefe Koften ein
Einzel -Ausgabenbuch zu führen und zugleich im Hauptausgabenbuch dafür eine
Spalte einzurichten .

Einzel - Ausgabenbuch , betr . fächliche Bauleitungskoften .
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5) Ein Abfchlagszahlungsbuch . Bei größeren Bauten ift im Abfchlags¬
zahlungsbuch für jeden Unternehmer ein befonderes Buchblatt einzurichten . Die
Zahlungen wild durcheinander zu fchreiben , hat nicht den geringften Zweck .
Man will aus dem Abfchlagszahlungsbuch Ichnell erfehen können , was ein Unter¬
nehmer bisher an abfchlägigen Zahlungen erhalten hat.

Abfchlagszahlungsbuch .

Neubau de . . .

(Befonderes Konto .)

Name des Unternehmers (der Firma) : .

Vertragsgegenftand : . •. .
Art der Vergebung : . . . . .

Vertrag vom . . . . ten . 19 . . . .

Vertragsfumme : . . . .

{

Betrag : .
rückzahlbar am . . . . ta . 19 . . .
zurückgezahlt am . . . ^ . 19 . . .

Nr. der
Abfchlags-

zahlung

Laufende
Belegnummer

des
Ausgabenbuches

Datum und
Gefchäftsbuch-Nr. |

der Anweifung j
L

Betrag
der Zählung

Mark

Bemerkungen

(

Zum gewöhnlichen Abfchlagszahlungsbuch für alle Unternehmer bei kleineren

Bauten könnte folgendes Formular benutzt werden :

Abfchlagszahlungsbuch ,

betreffend den Neubau de . zu

Nr . Name des Unternehmers Vertrag vom Bemerkungen

6) Ein Bauftoff - (Materialien - ) Lieferungsbuch . Das Materialien -Liefe-

rungsbuch dient zur Eintragung der gelieferten Baultoffmengen , des Zeitpunktes
der Abnahme , des Lieferanten fowie des Datums und der Nummer des Vertrages .

Verdorbene oder entwendete Bauftoffe find in der Spalte » Abgang “ befonders zu

verzeichnen , die etwa auf der Bauftelle felbftgewonnenen Bauftoffe in der Spalte

» Bemerkungen “ anzuführen . Für jeden Bauftoff, bezw . jeden Unternehmer ift eine

befondere Lifte zu führen . Nur gewöhnliche Bauftoffe, wie Ziegel , Sand , Kalk

ufw ., find einzutragen ; dagegen find die mit den Arbeiten zufammen vergebenen
Bauftoffe, wie Fenfter , Türen ufw . davon auszufchließen .
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Bauftofflieferungsbuch ,
betreffend den Neubau de . zu

Name des Unternehmers (der Firma) : .
Vertragsgegenftand : .

Vertrag vom . . . . ten . 19 . . .
Vertragsfumme: .

Nr.
Datum der

Lieferung
von Abgang

Hat Abrchlags -
zahlungen
erhalten

Mark
Bemerkungen

Lieferung Abnahme

Zweckmäßiger wird übrigens ein Materialienbuch folgendermaßen eingerichtet :

Bauftofflieferungsbuch
für den Neubau de . zu

Name des Unternehmers (der Firma) : .
Vertragsgegenffand : .

Vertrag vom . . . . ten . 19 . . .
Vertragsfumme: .

Nr .

Name des
abliefernden
Fuhrmanns ,

Schiffers
ufw.

Aufnahme

(Exempel)

Summa :

cbm,
Stückzahl

Datum
der

Abnahme

Nr .
der
An¬
liefe¬
rung

cbm,
Stückzahl

Angewiesen
an den
Polier

Datum
der

Anweifung

Die Einrichtung eines derartigen Buches hat den Zweck , jede nachträglich
entdeckte Unregelmäßigkeit bei der Abnahme , jede in der abgenommenen Maffe
zum Vorfchein kommende Ungehörigkeit , jeden dabei verfuchten Betrug auf den
Urheber zurückführen zu können , was bei der Einrichtung des ftaatlich vor-
gefchriebenen Materialienbuches nicht möglich ift . Der hintere Teil diefes Buches
kann zugleich zum Anlegen des befonderen Kontos für die Unternehmer dienen.Bei Abfchlagszahlungen hat man dann alles Nötige fofort zur Hand . Die An¬
lage eines Namensverzeichniffes mit Angabe der Seitenzahl , wo der betreffende
Unternehmer zu finden ift, kann bei größeren Bauten empfohlen werden .

7) EinBeftellbuch . Ein langes Buch von geringer Höhe enthält eine fort¬
laufende Reihe von paarweife gegenüber gedruckten Beftellzetteln , welche durch
eine durchlochte Linie voneinander getrennt find . Bei Beftellungen find beide
Zettel gleichmäßig auszufüllen . Das Exemplar rechts , welches dem betreffenden
Unternehmer überfandt wird , ift fpäter der Rechnung als Beleg beizufügen .

Beftellzettel Nr . . . .
Herr (die Firma) . wird hierdurch

erfucht, zum Bau de .
innerhalb . . . . Tage zu liefern : .

Beftellzettel Nr . . . .
Herr (die Firma) . wird hierdurch

erfucht, zum Bau de .
innerhalb . . . . Tage zu liefern : .

. , den . . ten . 19 . .
Für die Bauverwaltung:

(Name und Dienftbezeichnung.)

. , den . . g . 19 • ■
Für die BauVerwaltung:

(Name und Dienftbezeichnung .)
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8) Für größere Bauten ift ein Verzeichnis der Ausftattungsftücke des
Baubureaus notwendig . In diefes Buch find die zur Ausftattung des Baubureaus
und die für die Bauausführung befchafften Gegenftände nach der Zeit ihrer Be -
fchaffung einzutragen mit Ausnahme der dem regelmäßigen Verbrauche unter¬
liegenden Gegenftände , dann der Kalender , Adreßbücher ufw. , welche nur für
gewiffe Zeitabfchnitte beftimmt find.

Der Abgang von Gegenftänden ift unter Angabe des Grundes und des Ver¬
bleibes zu vermerken .

Verzeichnis
der für das Baubureau und die Bauftelle befchafften Gegenftände .

Nr.
Nr .
des

Beleges
Stückzahl Gegenftand

Befcbaffungs-
koften

Datum
des

Abganges

Erzielter
Erlös Bemerkungen

M . j Pf. M . Pf.

9) Zweitens ein Verzeichnis der Gebäudeeinrichtungs - Gegenftände ,
in das alle für den Neubau befchafften Geräte , Möbel ufw . nach der Zeitfolge
ihrer Abnahme durch die Bauverwaltung eingetragen werden müffen . Für die

Übergabe des Baues ift ein Verzeichnis aufzuftellen , worin die Einrichtungs -

gegenftände nach ihrer Art gefondert aufzuführen find. Das Mufter für das Ver¬
zeichnis ift folgendes :

Verzeichnis der Gebäudeeinrichtungs - Gegenftände .

Nr.
Nr .
des

Beleges
Stückzahl Gegenftand

Befchaffungs-
koften

M . 1 Pf.

Tag
der Übergabe

an die
nutznießende

Behörde

Eingetragen
von der

nutznießenden
Behörde
unter Nr.

Be¬
merkungen

!

io ) Für geringere Bauten genügt ein Verzeichnis der Ausftattungsftücke der

Dienftftelle, enthaltend alle Koftenanfchläge , Revifionsnachweifungen , Entwürfe von

ausgeführten Bauten , Einzelzeichnungen , Beftandzeichnungen , Bücher , Zeitfchriften,
Möbel-, Meß - und fonftigen Geräte . Die Gegenftände find in Gruppen gefondert

einzutragen und mit der ihnen im Verzeichniffe gegebenen Nummer zu verfehen .

Auch hier ift der Abgang von Gegenftänden unter Angabe des Grundes und des

Verbleibes zu vermerken .
Verzeichnis der Ausftattungsftücke der Dienftftelle .

Nr. Stückzahl Bezeichnung des Beftandes
und des Zugangs

Abgang Bemerkungen

n ) Tagelohnliften find nach folgendem Mufter zu führen , am Ende jeder

zweiten Woche abzufchließen und mit den Wochenlohnliften der Unternehmer

zu vergleichen :



Tagelohnlifte
betreffend den Neubau de . . zu

Nr.

Bezeichnung
der Arbeiter

und
der betr .

Leitungen

Bedungener
Lohnfatz

für die Stunde

Arbeitsftunden

Bemerkungen
Sonntag

1 j

MontagDienstag
1

hcowttiM
[

Donnerstag
1

FreitagSonnahend

j
e<u
£
Scd*5

N

Betrag

M . Pf. M. Pf .

12) Fuhrlohnliften find in gleicher Weife nach folgendem Mufter zuführen :
Fuhrlohnlifte

betreffend den Neubau de zu

Nr.
Bezeichnung

der
Fuhren

Bedungener
Einzelpreis

Geleiftete Fuhren

Betrag
Bemerkungen

SonntagMontagDienstaghcowttiM
[
DonnerstagFreitagSonnabendZufammen

1

M . Pf. H - Pf.
1

1
1

13) Ferner ift ein Friftenbuch anzulegen für die regelmäßig zu erftattendenBerichte und die zu beftimmten Zeiten zu erledigenden Sachen :

Terminkalender ( Friftenbuch ) .

Nr .
Datum

und Nr.
der Verfügung

Bezeichnung
der zu erftattenden Berichte ufw.

Soll erledigt
fein am :

Wiedervorlage
am : Bemerkungen

14) Endlich ift ein Reifetagebuch anzulegen mit Angabe der dienftlichen
Verrichtungen :

Reifetagebuch .

Zeitangabe
Reifeweg und

Zahl der zurückgelegten
Kilometer auf Zugang

Bemerkungen
Monat Tag

dienftliche Verrichtung Eifenbahn
Kleinbahn

Schiff
Landwegen

Abgang

■
[ i
1 1: i

Übergabe d« Nach Auflöfung des Baubureaus ift ein Verzeichnis der aus diefem im Be-
Ausftattungs - ftande verbliebenen Ausftattungsgegenftände nebft Wertangaben der Provinzial -
gegenftande. behörde behufs Beftimmung über deren weitere Verwendung vorzulegen .
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Frei find alle Poftfendungen an Staatsbehörden , einfchl . der einzelftehenden
Beamten, und an Privatperfonen zu fchicken , wenn fie ausfchließlich im Staats-
intereffe und nicht zum Nutzen der Empfänger erfolgen , an eine Partei gerichtet
find, welche nach den beftehenden Vorfchriften auf freie Zuteilung einen Rechts-

anfpruch hat oder in einer Prozeß - oder Vormundfchaftsfache ergehen , für welche
einer Partei das Armenrecht bewilligt ift. Die Auffchrift der Briefe ufw . an
Unternehmer in derem Intereffe enthält den Vermerk » Portopflichtige Dienftfache " ,
wobei der Empfänger kein Strafporto , fondern nur das gewönhliche zu entrichten
hat . Außerdem müffen diefe Sendungen noch durch das Dienftfiegel als amtliche
kenntlich gemacht fein . Bei Poftanweifungen , welche dem Poftgebührzwange
unterliegen , wird das Porto gewöhnlich von dem zu überweifenden Geldbetrag
vorweg abgezogen .

Preußen hat mit der Reichspoft durch eine jährlich zu zahlende Paufch -

fumme die freie Beförderung aller im Staatsintereffe erfolgenden Sendungen ver¬
einbart . Alle derartigen Sendungen find hiernach mit dem Vermerke : „ Frei durch

Ablöfung Nr . 21 "
, mit der Bezeichnung der abfendenden Behörde (alfo Kgl.

Hochbauamt ) und mit dem Dienftfiegel oder mit Siegelmarken zu verteilen . Der
Vermerk ift auf die Vorderfeite des Briefes , bei Paketen auf die Vorderfeite der

Paketadreffe in die linke untere Ecke, die Bezeichnung der abfendenden Behörde

unmittelbar unter den Vermerk zu fetzen . Gewöhnlich wird für beides ein

Stempel benutzt . Wenn der Abfender ein Dienftfiegel und den vorgenannten

Stempel nicht befitzt , find unterhalb des Vermerkes „ Frei durch Ablöfung Nr . 21 «

fein Name und feine Dienftbezeichnung , auf der Seite des Siegels die Worte „ ln

Ermangelung eines Dienftfiegels “ ebenfalls mit Unterfchrift des Namens und der

Dienftbezeichnung zu fetzen . Gewöhnlich handelt es fich hierbei um die

Sendung eines Beamten an eine Königl . Behörde .

Über verauslagte Poftbeträge , z . B. bei ftaatlich geleiteten Kirchen - und

fonftigen Bauten , ift ein Buch mit folgender Einrichtung zu führen :

Poftf endungsbuch ,

betreffend die für den Bau de . im . . . Vierteljahr

in Dienftangelegenheiten verauslagten Poftbeträge .

Nr .

1 Gefchäfts-
Tag | buch -

: Nr .

Sendung
Empfänger oder Abfender

Verausgabtes Porto beim

Eingang [ Ausgang

Paket j Brief
M . Pf . | M. Pf .

I
|

1

Die Beträge find mit Einfendung des vorftehenden Mufters alle Vierteljahre

einzufordern , und zwar in folgender Form :

Gebührenrechnung ,

betreffend die für den Bau de . im • ■ ' Vierteljahr 19 . .

in Dienftangelegenheiten verausgabten Portobeträge.

Nach Ausweis des anbei zur Prüfung vorgelegten Poftfendungsbuches find für den be -

zeichneten Bau in den Monaten . bis einfehl . an Porto verausgabt . Mark . . Pf.

146.
Gefchäftliche
Behandlung

der Poft¬
fendungen .

147.
Poftf endungs¬

buch .

148.
Einforderung

der
verauslagten
Poftbeträge .
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349.
Vertrags¬

verzeichnis.

150.
Aufteilung

der
Hilfskräfte .

151.
Befchaffung

von Gebrauchs-
gegenftänden

der
Hilfskräfte
auf eigene

Kofien .

Daß die Sendungen , für welche das hier berechnete Porto in Anfatz gebracht ift , lediglichden Kgl . Dienft und kein einfeitiges Intereffe von Privatperfonen betroffen haben , wird hiermit
befcheinigt .

. . . , den . . . ten . 19 . .
Der .

Bei größeren Bauten ift ein Vertragsverzeichnis anzulegen , wofür folgendesMufter benutzt werden kann :

Tag
des

Name
des

Gegenftand
des

Gewährleiftung
Vertrags -

ftrafe

Betrag der
Nr. Betrag Zeitpunkt

der
Rückgabe

für Schlußrechnung
Vertrages Unternehmers Vertrages

M .
die Abnahme

M . | Pf.
1
;1

[
1

'

Die Annahme der für die Ausführung , Überwachung und Abrechnung von
Bauten erforderlichen Hilfskräfte liegt dem Ortsbaubeamten oder dem Bauleitenden
ob , fofern letzterer felbftftändig den Bau auszuführen hat . Mit der anzuftellenden
Perfon ift ftets eine Verhandlung aufzunehmen , welche vorbehaltlich der Ge¬
nehmigung der vorgefetzten Behörde abgefchloffen wird . Darin find die Be¬
dingungen über die Anftellung , die dienftliche Tätigkeit und Entlaffung , fowie die
Befoldung genau feftzuftellen . Dem Antrag auf Betätigung der Verhandlung find
nähere Angaben über die bisherige Tätigkeit , Leiftungsfähigkeit und Unbefcholten -
heit der anzunehmenden Perfon beizufügen .

Das Dienftverhältnis darf beiderfeits nur mit Einhaltung der feftgefetzten
Kündigungsfrift gelöft werden . Erfcheint dem Bauleitenden die fofortige Dienft-
entlaffung wünfchenswert , fo ift zunächft die Genehmigung der vorgefetzten Be¬
hörde einzuholen ; doch kann der Hilfsarbeiter in dringenden Fällen vorläufigvom Dienft ausgefchloffen werden .

a) Alle höheren Baubeamten , Regierungsbauführer und technifchen Bureau¬
beamten haben fich folgende Gebrauchsgegenftände im Bureau auf eigene Koften
anzufchaffen : Reißzeuge , Handzirkel , Ziehfedern , Zeichen - und Tafchenmaßftäbe ,Feder - und Radiermeffer ;

b) Die technifchen Hilfskräfte ohne Beamteneigenfchaft aber
1 ) Schreib - und Zeichenmaterialien : Schreib - und Zeichenfedern , Bleiftifte ,

Federhalter , Gummi , Schwämme , fchwarze und bunte Tufchen zu den
gewöhnlichen zeichnerifchen Darftellungen ;

2) Geräte : Schienen und Dreiecke gewöhnlicher Art , Pinfel , Tufchnäpfe ,
Reißzeuge , Reißfedern , Feder - und Radiermeffer , fowie Zeichen - und
Tafchenmaßftäbe , aber nicht : Buntftifte , Zeichenkohle , Löfchblätter ,
Reißbretter , Stangenzirkel , Lineale und dergl . 43).

Den bei Vorarbeiten und Bauleitungen befchäftigten Bureau -, Zeichen - und
Kanzleigehilfen wird der getarnte Schreib - und Zeichenbedarf , den unter a und b
aufgeführten Beamten und technifchen Hilfskräften der Bedarf außer den dafelbft
befonders genannten Gegenftänden geliefert , und zwar für Rechnung der Staats¬
kaffe, wenn befondere Vorarbeits - oder Bauleitungskoften zur Verfügung ftehen,in anderen Fällen zu Latten der Dienftaufwandsentfchädigung des Ortsbaubeamten .

4I) Siehe übrigens den Erlaß vom 24. April 1907. Zentralbl . d . Bauverw. 1907. S. 257 .
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Während der Bauausführung hat der Bauleitende , genau wie beim Privat - 152-
bau , Einzelheiten , welche auf die Benutzung der Räume von Einfluß find , mit V0,fwÜ
der Behörde , für die der Bau beftimmt ift , oder ihrem Vertreter zu be - dCT
fprechen und ihren Wünfchen fo weit als möglich nachzukommen . Über die “ “

ftattgehabten Erörterungen ift eine Verhandlung aufzunehmen und diefe mit dem
Überfchlage der etwaigen Mehrkoften und einer Nachweifung der zu ihrer
Deckung verfügbaren Erfparniffe der vorgefetzten Behörde einzureichen .

Zur Sicherung einer zweckmäßigen Aufeinanderfolge der einzelnen Bau- .»53.
arbeiten ift vor Beginn eines Baues ein Bauausführungsplan in großen Zügen zu

BaU
pi

h
a
r
„
ungs"

entwerfen und der vorgefetzten Behörde einzureichen . Darin find die Friften
für Fertigftellung der Grundmauern und einzelnen Stockwerke , der Bedachung ,
des inneren Ausbaues und der Übergabe des Gebäudes anzugeben . Hierbei ift
zu beachten , daß mit dem Putzen der Wände erft früheftens 6 Wochen nach Be¬
endigung des Rohbaues begonnen werden darf und Neubauten erft dann in Be¬
nutzung genommen werden dürfen , wenn die Heizungs - und Lüftungsanlagen auf
ihre Wirkfamkeit forgfältig geprüft und die Gebäude in allen Teilen gehörig aus¬
getrocknet und durchlüftet find.

Vor Beginn der Ausführung ift der Ortspolizeibehörde der Entwurf auch .
'54-.

von Staatsbauten in 2, manchenorts in 3 Exemplaren , von denen das eine zurück - Genehmigung
geftellt wird , zur Genehmigung vorzulegen . Diefe müffen von allen beteiligten des Entwurfes.
Perfonen (Bauherr , Unternehmer ) zur Anerkennung namentlich unterfchrieben fein,
der Lageplan auch von einem ftaatlich anerkannten Feldmeffer. Der Lage-

(Situations -) Plan muß den Bauplatz und feine Umgebung , die Bezeichnung des
Qrundftückes im Grundbuche , die Grunftücksgrenzen , die feftgeftellten Baulinien , die

umliegenden Bauten bis auf 20 ™ Entfernung mit Angabe ihrer Beftimmung , Höhe ,
Bauart und Eigentümer , die anftoßenden Straßen und Wege , Wafferläufe und Ent-

wäfferungen nach Richtung und Gefällen enthalten . Maßftab für den Lageplan
1 : 500 , für die Höhenpläne in der Länge 1 : 500 , in der Höhe 1 : 100. Die Ge-

fchoßgrundriffe find mit Angabe der Feuerftätten , der Weite und Querfchnittsform
der Rauch - und Lüftungsrohre im Maßftabe von 1 : 100 anzufertigen , ebenfo eine

Darftellung der Straßenanficht und mindeftens ein Höhendurchfchnitt . Außer den
Mauerftärken , Brandmauern ufw . müffen die Gelände - und die Vorfchriftshöhe
der Straße , ebenfo die Grundwafferftände erfichtlich fein . Kommt eine unter -

irdifche Entwäfferung durch die genannten Pläne nicht zur Darftellung , fo ift fie
in einer befonderen Zeichnung (im Maßftab von 1 : 100) zu erläutern , welche die

vorgefehenen Leitungen mit allem Zubehör und mit maßgebenden Bauteilen ent¬

halten muß .
Einzelzeichnungen find hauptfächlich nur bei Vorbauten in öffentliches Eigen¬

tum, Eifenkonftruktionen und ungewöhnlichen Baugegenftänden notwendig . Alle

wefentlichen Abmeffungen find in Zahlen einzutragen , bei Umbauten alte und neue

Bauteile deutlich auch durch Farben zu kennzeichnen .

Der Beginn des Baues , dann fpäter der Putzarbeiten ufw. hängt von der Er¬

teilung der Bauerlaubnis und der Abnahme des Rohbaues ab , die nach Fertig¬

ftellung der Steintreppen , Gewölbe und Dachkonftruktionen zu beantragen ift.
Bei Privatbauten find auch alle ftatifchen Berechnungen von Eifenkonftruktionen ,
von ftark belafteten Freiftützen , von Fabrikfchornfteinen « ) ufw . der Polizei zur

Prüfung und Genehmigung einzureichen , was bei Staatsbauten nicht der Fall

42) Siehe darüber : Zentralbl . d , Bauverw. 1902. S . 297.

Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.)
14
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155-
Statifche

Berechnungen
bei Staats¬

bauten.

156.
Rechnungs-
aufftellung .

ift. Ebenfo ift bei Dampfkeffelanlagen zu verfahren . Bei Bauten in Fettungen
liehe §§ 13 bis 19 und 22 des Gefetzes vom 21 . Dezember 1871 (Reichs -Geietzbl.
S . 459) . Vergl . auch § 153 des Zuttändigkeitsgefetzes vom 1 . Augutt 1883
(Ger.-S, S . 237).

Vor Beginn der Bauausführung und der Verdingung der Arbeiten und Liefe¬
rungen find alle für die Standficherheit des Bauwerks in Betracht kommenden
Bauteile einfchl . der Belattung des Baugrundes ftatifch zu berechnen und in Einzel¬
zeichnungen genau darzuftellen . Diefe Arbeit ift von dem Ortsbaubeamten oder,
wenn ihm -' ein Regierungsbaumeifter oder -Bauführer beigegeben ift , von diefen
auszuführen und zu unterfchreiben , von ertterem zu prüfen und der vorgefetzten
Behörde zur Nachprüfung einzureichen .

In fchwierigen Fällen kann nach vorheriger Genehmigung der vorgefetzten
Dienftbehörde auch ein tüchtiger Zivilingenieur mit der Herftellung ftatifcher Be¬
rechnungen betraut werden oder felbft eine Unternehmerfirma gegen Vergütung .
Diefe haben dann durch fchriftliche Erklärung die Verantwortung für ihre Berech¬
nungen zu übernehmen , die der Baubeamte der vorgefetzten Dienftbehörde mit
den dazu gehörigen Zeichnungen einzureichen hat .

Zu den Rechnungen , Zahlungsanweifungen und Befcheinigungen find immer
nur ganze oder halbe Bogen , nicht aber Quartblätter zu verwenden . Letztere
müffen , falls fie vom Unternehmer eingereicht würden , auf einen halben Bogen
durchweg , nicht nur etwa an den Ecken , aufgeklebt werden . Jede Rechnung ift
in doppelter Ausfertigung und möglichft unter Benutzung des nachftehenden
Mufters aufzuftellen .

Königl. Hochbauamt .
Neubau de . Beleg-Nr.

Koltenanlchlag vom .
Tit.
Vertrag vom .

Rechnung

Nr .

Anfatz
des Ver-

dingungs -
anfchlages

Anzahl Qegenftand
Geldbetrag

Bemerkungenim einzelnen im ganzen
M . Pf. M . Pf .

Den Rechnungen find die Abrechnungszeichnungen , z. B . bei Mauer -, Zimmer -
Steinhauerarbeiten ufw . , beizufügen , aus denen jedes in der Rechnung angeführteMaß erfichtlich fein muß . Ift dies , wie z . B. bei Waffer - und Gasleitungsarbeitenufw ., nicht möglich , fo muß die Rechnung die Bemerkung tragen „ Nach gemein-
fchaftlichem Aufmaß ' '.

In den Rechnungen darf nicht radiert fein, fondern Abänderungen find durch
Ausftreichen der falfchen und durch Überfchreiben der richtigen Angaben (mit
fchwarzer Tinte ) vorzunehmen . Quittungen , in denen Schreibfehler oder fonftige
Unrichtigkeiten Vorkommen , find durch befondere Nachträge zu ergänzen . Damit
ein Teil der Schrift oder der Zahlen beim Einheften der Belege in die Akten
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nicht verdeckt wird , find erftere fo zu fchreiben , daß an der linken Kante minde -
ftens ein Spielraum von 1 cm bleibt .

Die Rechnungen find von dem Unternehmer mit dem Text und der Reihen¬
folge der Anfatznummer des Verdingungsanfchlages oder in Ermangelung eines
folchen in der Urfchrift des Koftenanfchlags aufzuftellen. Außervertragsmäßige
Arbeiten find in befonderer Rechnung unter Angabe der fchriftlich getroffenen
Vereinbarungen aufzuführen .

In den Rechnungen über Lieferungen und Unterhaltung von Geräten ufw.
find die Neubefchaffungen von den Unterhaltungsarbeiten zu trennen . Dabei ift
anzugeben , daß die abgängig gewordenen Gegenftände im Beftandsverzeichnis
gelöfcht und die als Erfatz befchafften Stücke unter Angabe der Verzeichnis¬
nummer in Zugang geftellt find . Außerdem ift anzumerken , wie die in Abgang
geheilten Gegenftände verwertet oder wo fie geblieben find.

Bauftoffe müffen nach Menge , Sorte und Einheitspreis in Übereinftimmung
mit den Lieferungsverträgen angeführt werden .

Quittungen bei Auslagen , Frachtfcheine , Wägefcheine ufw. find den Rech¬
nungen beizufügen . Die von Bezugsberechtigten aufgeftellten Koftenrechnungen
find in Urfchrift als Rechnungsbelege beizufügen .

Nur feiten wird es aber Vorkommen , daß die Aufhellung der Rechnungen
feitens des Unternehmers brauchbar ift . Gewöhnlich erfordern fie derartige Ände¬
rungen , daß fie völlig undeutlich werden . In vielen Fällen empfiehlt es fich des¬
halb, von der Einreichung einer Rechnung feitens der Unternehmer ganz abzufehen ,
fie nach dem gemeinfchaftlichen Aufmaß von dem in (Art. 135 , S . 193) erwähnten
Hilfsarbeiter den Vorfchriften der Behörde gemäß aufftellen und dann vom Unter¬
nehmer abfchreiben 4S) oder anerkennen zu laffen.

Die Hauptftücke der Rechnungen find mit ihren Abfchriften bei der Be¬
hörde einzureichen . Erftere gelangen an die Kaffe , letztere mit etwaigen Berich¬
tigungen , die auch in die Kaffenbücher aufzunehmen find, an die Bauleitung zur
Aufbewahrung zurück .

Der Anerkennung der Rechnung ift feitens des Bauleitenden der Wortlaut

„Die Richtigkeit befcheinigt " zu geben .
Mit der Vollziehung diefer Befcheinigung werden die in den Koftenrechnungen

enthaltenen tatfächlichen Angaben beftätigt , auch wird die Verantwortung dafür
übernommen , daß die Leiftungen oder Lieferungen zu dem Zwecke , zu dem fie

gefchetien , notwendig gewefen , daß fie gut und zweckentfprechend ausgeführt ,
daß die Angaben über Maße und Gewichte richtig , daß von den Forderungs¬
berechtigten alle ihnen obliegenden Verpflichtungen erfüllt und daß die Preife orts¬
üblich find oder nicht billiger haben bedungen werden können .

Einer befonderen Befcheinigung bedarf es aber in folgenden Fällen :
a) Beim Ankauf von Gerätfchaften (auch Erfatzftücken) ift die Eintragung in

das Beftandsverzeichnis unter Angabe der Abteilung und der Nummer des letzteren
zu befcheinigen oder durch entfprechende Ausfüllung einer auf dem Rechnungs¬
belege zu dem Zwecke eingerichteten Spalte darzutun .

b) Bei Befchaffung von . Bauftoffen , deren Verbrauch nicht durch die nach

Abfchluß des Baues aufzuftellende Revifionsnachweifung oder bautechnifche Ab¬

rechnung dargetan wird , ift die beftimmungsmäßige Verwendung zu befcheinigen ,
auch ift auf den Rechnungen über folche Stoffe, die in Fäffern, Kiften, Säcken und

« ) Siehe auch die Allgemeine Verfügung vom 18. März . 910 in : Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten ufw.

Bd. II . s . 273. Berlin 1910.

157.
Befcheinigung

der
Rechnungen,

14’
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158.
Bewilligung

von Abschlags¬
zahlungen .

*59-
Bescheinigung
von Schluß¬
rechnungen.

dergl . angeliefert werden , über den Verbleib oder die Verwertung der zur Ver¬
packung verwendeten Gegenftände , fofern fie der Verwaltung verbleiben , Auskunft
zu geben und die Eintragung in das betreffende Verzeichnis oder die Wert -
lofigkeit zu befcheinigen .

c) Sowie über Leitungen und Lieferungen auf Grund fchriftlicher Verträge
ausführliche Abnahmebefcheinigungen beizubringen find , müffen diefe genaue
Angaben über Ort , Menge , Maß und Gewicht der gefertigten oder gelieferten
Gegenftände enthalten und die vertragsmäßige Ausführung oder die gegendie Vertragsbedingungen vorgekommenen Abweichungen ergeben .

Den Anträgen auf Bewilligung von Abfchlagszahlungen ift folgender Wort¬
laut zu geben :

Abfeh lagszahl ung .
Königl. Hochbauamt .

Neubau . .
Tit . . . . des Anfchlages.
G .-Nr.
Der . in . hat auf Grund des Vertrages vom

. laut umftehender Berechnung .
geleiftet (Lieferungen ausgeführt) im Werte von rund

. Mark.Hierauf hat er an Abfchlagszahlungen bereits
erhalten laut Anweifung .

1) vom . Nr . . . = . Mark,
2) „ . „ ■ ■ ■ --= . „ ,
3 ) 11 . 11 • • • 11 1
4 ) 11 . . 11 • • • ~ . 11 1

zufammen ab : . Mark;
daher Guthaben : . Mark.

Es kann ihm mithin ein weiterer Betrag von
„ . Mark“ ,

in Worten : . . Mark“
mit Sicherheit gewährt werden.

Die . Kaffe in . wolle diefen Betrag aus den Baumitteln an den .zahlen.
(Dieter Satz ift zu ftreichen , wenn die Zahlungsanweifung der vorgefetzten DienftbehördeVorbehalten ift.)

. , den . . ten . 19 . . .
(Name und Amtsbezeichnung.)

Bei Schlußabrechnungen find folgende Befcheinigungen auszuf teilen :
1 ) Ift der Bau an einen Unternehmer im ganzen vergeben gewefen , fo ift der

Schlußrechnung folgende Abnahmebefcheinigung beizufügen :

Abnahmebefcheinigung .
Auf Grund örtlicher Bauabnahme wird hiermit befcheinigt , daß der Unternehmer . . . . .

• • ■ . . zu . die durch den Vertrag vom . . ■ •Nr . . . . übernommene getarnte Ausführung des . Baues . in .den Vereinbarungen entfprechend , tüchtig und rechtzeitig (mit . . . Tagen Verfpätung) bewirkt hatDer dem Unternehmer im ganzen zuftehende Geldbetrag ift in der beigefügten Schlußrechnungvom . . auf:
„ . Mark . . . . Pf.“

feftgeftellt . Der nach. Berückfichtigung der bereits geleiteten Abfchlagszahlungen dem Unternehmernoch zuftehende Reftbetrag ift am Schluffe der Rechnung nachgewiefen.. , den . . . ten . 19 . . .
Der .
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2) Ift der Bau an mehrere Unternehmer vergeben gewefen , fo hat die Ab-
nahmebefcheinigung folgenden Wortlaut :

Auf Grund örtlicher Bauabnahme wird hiermit befcheinigt , daß fämtliche in vorftehender
Koftenzufammenftellung angeführten Leiftungen und Lieferungen für den Bau de .
iu . nach Maßgabe des Koftenanfchlags vom . , der abgefchloffenen
Verträge und der fonft getroffenen Vereinbarungen ordnungsmäßig , unter Erfüllung der gehellten
Bedingungen , bewirkt find ; daß die für den Bau in Rechnung gehellten Bauftoffe zur vollftändigen
Verwendung gelangt find (oder : daß die in befonderer Nachweifung angeführten Bauftoffe im Be¬
hände verblieben find ) , und daß keine (nicht mehr als . . . . Mark ) Erlöfe aus dem Verkaufe
erübrigter Bauftoffe erzielt find .

Die Koften der Bauausführung betragen nach der Schlußrechnung vom .
im ganzen . Mark . . . . Pf .

. , den . . . ten . ig . . .
Der .

3) Sind die Lieferungen und Arbeiten in engerer Bewerbung oder freihändig
vergeben worden , fo find die Gründe hierfür auf den Schlußrechnungen anzugeben
Ebenfo find die Angaben , ob dem Vertragsabfchluffe eine öffentliche oder engere
Ausfehreibung vorangegangen ift, und ob der Unternehmer Mindeftfordern der bei
einer folchen Ausfehreibung war , nicht am Schluß der Vertragsurkunden , fondern
in die Schlußrechnungen einzutragen .

Die Abnahmebefcheinigungen müffen auf Grund genauer örtlicher Prüfung
ausgeftellt werden und müffen die Anerkennung der vertragsmäßigen Erledigung
aller von den Unternehmern übernommenen Leiftungen ohne Vorbehalt enthalten .

Am Schluß des Baues ift eine nach Anfchlagstiteln geordnete und auf die
zugehörigen Rechnungsbelege bezogene Zufammenftellung aller entftandenen
Koften als Revifionsnachweifung auszuführen und der vorgefetzten Behörde ein¬
zureichen , und zwar :

1 ) wenn ein Bau vor erfolgter Nachprüfung des Koftenanfchlages zur Aus¬
führung gelangt ift ;

2) wenn bei der Ausführung eines Baues wefentliche , einer befonderen Recht¬
fertigung bedürfende Abweichungen vom genehmigten Bauplane hinfichtlich der
Bauweife und Einrichtung vorgekommen find ;

3) wenn der Anfchlag durch befondere Umftände (Erhöhung der Preife,
größere Ausdehnung des Baues oder nachträgliche Bewilligung nicht ver-

anfchlagter Gegenftande ) überfchritten ift ; hierzu ift nachftehendes Mufter zu
benutzen :

Zufammenftellung .
der bei de . zu . entftandenen Koften .

Nr . Datum
der Und Nummer Gegenftand der Berechnung

Belege j der Verträge

Anfchlag Abrechnung

M . Pf. M . Pf .

l
.

r

i |

lÖO.
Zufammen¬

ftellung
der Koften
am Schluß
des Baues.

In einem ausführlichen , beizufügenden Bericht (Revifionsprotokoll ) ift die Ent-
Ausfj J

®
^ n£

ftehung und der Umfang der Anfchlagsüberfchreitungen und der Abweichungen bericht ,
vom Entwurf ufw . überfichtlich zu erörtern . (Ein Beifpiel hierzu und zu der Koften¬

zufammenftellung fiehe in dem unten genannten Werke 44 ) .

44) Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten a . a . O . Bd. I . S. 301 u . ff.



214

In derlelben Weile ilt zu verfahren , wenn ein Bau ausnahmsweife ohne
Zugrundelegung eines Koftenanfchlages ausgeführt fein Tollte.

Am Schluffe der Revifionsnachweifungen find die in Art . 159 (S. 212)
vorgefchriebenen Befcheinigungen zu geben .

Sind bei Bauausführungen die in Art . 160 (S . 213) bezeichneten Fälle nicht ein¬
getreten , fo erfolgt nur eine titelweife Zufammenftellung der Koften , die mitder Abnahmebefcheinigung zu verfehen ift. Außerdem ift kurz über den Ver¬lauf der Bauausführung , fowie über etwaige Abweichungen vom Anfchlage zuberichten .

lfe- Änderungen gegen den Entwurf find bei nur geringfügigen Abweichungen
Zeichnungen! auf Klappen zu den Zeichnungen , bei wefentlichen Abweichungen auf neuen,mit der Ausführung genau übereinftimmenden Blättern (Abrechnungszeichnungen )kenntlich zu machen . Zu folchen Abrechnungszeichnungen können auch die

Beftandzeichnungen verwendet werden .
,
l63 - Entbehrliche Bauftoffe (etwa vom Abbruch einer Bauhütte , eines Schuppensventeigerimg rtammend ) , desgl . Ausftattungsftücke der Bauhütte und fonftige für denBauMe Bau befchaffte Geräte , falls fie nicht , was vorher feftzuftellen ift , bei anderenw' Bauten derfelben , letztere auch einer anderen Verwaltung verwendet werden

können , find gewöhnlich im Wege der Verfteigerung zu veräußern .Wenn befondere Umftände die alsbaldige Verwertung wünfchenswert er-fcheinen laffen , ift auch der Verkauf aus freier Hand geftattet , fofern der Wertder Gegenftände nach Schätzung des bauleitenden Beamten 300 Mark nicht* überfteigt .
Als Ausrufer bei der Verfteigerung dient ein Unterbeamter . Bei umfang¬reichen Verweigerungen ift der Baukaffenrendant hinzu zu ziehen , welcher denErlös einzunehmen , abzuführen und die Verhandlung mit zu unterfchreiben hat.Diefe Verhandlung ift nach folgendem Mufter aufzunehmen :

Ver ft eigerungs Verhandlung .

Der öffentliche Verkauf der bei
, den . . . tg 19 . . .

erübrigten alten Bauftoffe und abgängig gewordenen Geräte ift auf heute . auf dem Grund-ftücke . angefetzt worden . Die Bekanntmachung ift durch folgende Zeitungen :

(durch Ausruf , Aushang ) erfolgt .
Dem Verkaufe liegen die nachftehenden Bedingungen zugrunde . Nach Verlefung diefer Be¬

dingungen wurde zur Verfteigerung gefchritten , die das in der nachfolgenden Zufammenftellungbezeichnete Ergebnis hatte.

Zufammenftellung der abgegebenen Meiftgebote .

< J
^

!
g

Z
|

B
ezeichnung

des
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des
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des
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Vor Beginn der Verweigerung müffen die Bedingungen für den Verkauf laut
verlefen werden . Diefe müffen folgende Beftimmungen enthalten :

1 ) daß Gebote , welche unter dem gefchätzten Werte bleiben , nicht ange¬
nommen werden ;

2) daß der Kaufpreis fofort nach erfolgtem Zufchlage zu entrichten ift;
3) daß die verkauften Gegenftände mit Erteilung des Zufchlages und nach

erfolgter Zahlung in den Befitz des Käufers übergehen und diefer für ihre Be¬
wachung felbft Sorge zu tragen hat ;

4) daß die Abfuhr der gekauften Gegenftände bis zu einem beftimmten Zeit¬

punkte zu bewirken ift.
Die Unterfchrift der Meiftbietenden ift bei den Verfteigerungsverhandlungen

nicht erforderlich .
Da befonders in größeren Städten fich an folchen Verweigerungen Händler

mit alten Baumaterialien beteiligen , kann man dadurch einen höheren Erlös er¬
zielen, daß man den Zeitpunkt , bis zu welchem die gekauften Gegenftände vom

Bauplatze zu entfernen find , möglichft hinausfchiebt , weil dann jene Leute die

Hoffnung haben , die gekauWen Gegenftände unmittelbar vom Bauplatze aus in

andere Hände übergehen zu laffen und fich auf diefe Weife die Abfuhrkoften zu

erfparen .
Waren zur Bekanntmachung der Verweigerung Ausruferkoften zu bezahlen ,

fo ift der Beleg mit der Befcheinigung des Bauleitenden zu verfehen , daß der

Ausruf ftattgefunden hat und die in Rechnung geWellten Gebühren ortsübliche find.

Über die Verwendung der Einnahmen aus dem Verkaufe alter Bauftoffe

und Geräte 45).
Die Bekanntmachungs -, Erhebungs -, Werbungs - ufw. Koften find vom Erlöfe

nicht in Abzug zu bringen , fondern unter Beifügung der Belege bei der vorge¬
fetzten Behörde zur Zahlungsanweifung einzureichen .

Für alle Bauten , die ausfchließlich auf Staatskoften ausgeführt werden , müffen, Bef
l®4

nd_
wenn die Koften des Hauptgebäudes 50000 Mark überfteigen , Beftandzeichnungen Zeichnungen,

angefertigt werden . Leihen zu den Baukoften Gemeinden oder fonftige Bau¬

pflichtige Beiträge , fo find folche Zeichnungen nur dann anzufertigen , wenn die

Beteiligten fich bereit erklären , den auf fie entfallenden Koftenanteil zu tragen .

Für befonders eigentümliche oder wichtige Bauanlagen find Beftandzeich¬

nungen auch dann zu befchaffen , wenn die Baukoften 50000 Mark nicht über¬

fteigen . An Zeichnungen find zu fertigen :
Die Grundriffe fämtlicher Gefchoffe , einfchl . des Kellers und Dachbodens , die

die Lage der eifernen Träger , die Art der Gewölbe , die Lage und Größe der

Rauch- und Lüftungsrohre , der Heizvorrichtungen , der wefentlichften für die Ent -

wäfferung und Wafferzuführung dienenden Rohre , fowie unter Angabe der Be¬

nutzungsart die Abmeffungen der einzelnen Räume enthalten und verdeutlichen

füllen. Die Lage der Balken (ob rechtwinkelig oder parallel zur Frontmauer ) ift

durch Bemerkungen auf den betreffenden Zeichnungen kenntlich zu machen .

Die wefentlichften Anfichten und Durchfchnitte . Letztere, mit Angabe der

Höhenmaße , follen auch die Befchaffenheit des Baugrundes und des höchften be¬

kannten Wafferftandes verdeutlichen .
Die Sammelheizungs - und Lüftungsanlagen find der Ausführung entfprechend

mit den wichtigften Einzelheiten und kurzen Erläuterungen am Rande der Zeich -

45) Siehe : Dienftanweifung für die Ortsbaubehörde a . a . O. Bd. I . S . 122.
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nungen einzutragen . Wenn verfchiedene Heizungsarten in einem Gebäude zur
Anwendung kommen , find die Raumbezeichnungen nach den Heizungsarten ver-
fchiedenfarbig zu unterftreichen . Der bei dem Ortsbaubeamten verbleibenden
Ausfertigung find Einzelzeichnungen der Wärmeentwickeler , Heizkörper und fon -
ftiger wichtiger Teile der Anlage beizufügen .

Zu diefen Anfichten , Durchfchnitten und Grundriffen gehört noch ein Lage-' plan , worin die wichtigften zur Beurteilung der Oberfläche des Grundftückesund der anftoßenden Straßen nötigen Zahlen und Entwäfferungsverhältniffe an¬
zugeben find.

Für die Wahl der Maßftäbe , die Behandlung und Größe der Zeichnungenfind die Beftimmungen in (Art . 26, S . 25) maßgebend .
In Preußen follen diefe Beftandzeichnungen in je 12 Blättern , bei Univerfitäts -

bauten in je 50 Blättern vervielfältigt werden , wozu fich am beften der Steindruck
eignet . Da jedoch die Koften einer größeren Anzahl von Abzügen diejenigender 12 nur wenig überfteigen , fo wird es fich immer empfehlen , eine größereZahl derfelben zu befchaffen , weil fie fich bei Um - und Erneuerungsbauten , beimWechfel von Dienftwohnungen ufw . ausnehmend nützlich erweifen 46).

p
‘®5

to
Auch für Lichtbild -Aufnahmen hervorragender Bauwerke in einzelnen Ab-

graphifche fchnitten der Ausführung und nach der Vollendung war ein Betrag im Titel „ Ins-
Aufnahmen . gemein “ des Anfchlages vorzufehen ; doch ift die Genehmigung zur Herftellungfolcher Aufnahmen unter Angabe der Anzahl (in Preußen 13) , des Formats undder Koften erft beim Minifter der öffentlichen Arbeiten einzuholen . Auch mußder Photograph der Staatsbauverwaltung fchriftlich das Recht einräumen , Nach¬

bildungen der Photographien in den amtlichen Zeitfchriften ohne feine vorherigeErlaubnis zu veröffentlichen .
BaubeKands

Für jede Dienftwohnung nebft Zubehör muß ein vollftändiges und überficht -
bücher liches Baubeftandsbuch (Inventarium ) in zwei gleichlautenden Ausfertigungen an -von Dien«- gelegt werden , von denen die eine von der Auffichtsbehörde , die andere vom

Wohnungsinhaber aufzubewahren ift. Alle während der Benutzung genehmigtenAbänderungen find regelmäßig nachzutragen , fo daß das Baubeftandsbuch ftets den
derzeitigen Stand der Wohnung erkennen läßt und eine ausreichende Grundlagefür die Rückgewähr bildet . Jeder Ausfertigung find beizufügen : die Grundriffe der
Dienftwohnung einfchl . aller Nebenräume mit Angabe der Abmeffungen und derlichten Höhen , der Benutzungsart und eines Buchftabens für jeden Raum , fernerein Lageplan des Grundftückes , welcher zugleich die zur Dienftwohnung gehöri¬gen Gärten und Nebenbaulichkeiten enthalten muß . Hierzu können auch die in
(Art . 164 , S . 215) genannten Beftandzeichnungen benutzt werden . Falls folchenicht vorhanden find, müffen befondere Zeichnungen , und zwar Grundriße im
Maßftabe 1 : xoo mit Angabe der lichten Höhen der Räume , der Lageplan im
Maßftabe 1 : 500, angefertigt werden .

Die kurz und überfichtlich zu haltende Befchreibung der Dienftwohnungenmuß enthalten :
x ) Angabe über die Ausftattung der Räume unter befonderer Bezeichnungder etwaigen Gefellfchafts -(Repräfentations -)Räume und ihrer Ausftattung ;2) Angabe über die auf der Wohnung oder dem Dienftgrundftücke haftendenLaften und Befitzeinfchränkungen ;
3) bei Dienftwohnungen mit Garten - oder Ackernutzung die Angabe des
ie) Siehe darüber noch : Dienftanweifung für die Ortsbaubehörden , a . ä . O . Bd . II . S . 244 .
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Flächeninhaltes , der Grenzen und der Umwehrungen gegen die Nachbargrund -
ftücke , fowie einen Vermerk darüber , ob und welche Vergütung der Wohnungs¬
inhaber für die Nutzung der Ländereien zu entrichten hat.

Nach Vollendung des Baues wird die Übergabe an die Behörde , für welche .. l6?-
Übergabe
des Baues.

168.
Einmalige
Anzeigen
über den

aufwand von mehr als 20000 Mark erfordert . Ebenfo muß 6 Wochen vor derv ^imdungund
Vollendung und Übergabe wichtiger Bauten in der Weife Meldung gemacht werden ,
daß fie fich zur Veröffentlichung in den amtlichen Fachblättern eignet . Sie muß
Angaben über den Zweck und die Bauart der Anlage , über den Namen des ent¬
werfenden und ausführenden Baubeamten und endlich über die Baukoften ent¬
halten , fo weit fie fich bis zum genannten Zeitpunkte überfehen laßen . In der

Regel find nur folche Anlagen zu berückfichtigen , bei denen die Koften des

Hauptgebäudes 50000 Mark überlteigen . Bei befonders großen Bauten ift auch
vom Eintritt wichtiger Bauabfchnitte , wie z. B . von der Vollendung des Rohbaues ,
Mitteilung zu machen .

Zugleich mit der Meldung über die Vollendung der Bauten ift zu berichten ,
bis wann die Abrechnung oder Revifionsnachweifung beftimmt beendet werden
kann. Bei größeren Bauten ift für diefe Arbeiten eine Frift von höchftens

4 Monaten geftellt . Nach Ablauf der felbftgeftellten Frift , deren Zeitdauer zu be¬

gründen ift , muß die Fertigftellung angezeigt und angegeben werden , welche

Koften der Bau erfordert hat und ob Erfparniffe oder Überfchreitungen gegenüber
dem Koftenanfchlage ftattgefunden haben .

Bis fpäteftens zum 15 . Juni jedes Jahres ift in Preußen der vorgefetzten Be- Finanzielle
hörde bei folchen Bauausführungen , deren Koften auf mehrere Jahre verteilt Nachweifungen,
werden , anzuzeigen , welche Bauraten für das folgende Jahr in den Entwurf des z jltammen.
Staatshaushaltsetats einzuftellen fein werden . Hierfür ift folgendes Formular zu rteiiungen
, , und rtatiftilche
benutzen : Nachweifungen.

er beftimmt ift , durch den Orts - unter Zuziehung des leitenden Baubeamten be¬
wirkt, der Bau eingehend befichtigt und eine Verhandlung aufgenommen , worin
feitens des Übernehmers etwaige Änderungen und Ergänzungen aufzuführen find,
welche er noch für notwendig erachtet . Diefe Verhandlung ift der vorgefetzten
Behörde mit einem Koftenüberfchlag und einer Nachweifung der zur Deckung
verfügbaren Erfparniffe zu überreichen . In der Verhandlung ift feitens des Bau¬
leitenden unter Beifügung einer Vorfchrift für die Behandlung der Heizanlage 47)
durch die Heizer noch befonders darauf aufmerkfam zu machen , daß die Heizung
nur dann gut wirken könne , wenn alle Beftimmungen der Anweifung genau be¬
achtet würden .

Weitere Änderungen , Ergänzungen oder Anfchaffungen , deren Notwendigkeit
fich erft nach Übergabe des Baues herausftellen füllte, find innerhalb der 6 darauf
folgenden Monate zu beantragen , wenn ihre Koften noch aus dem Baufonds be-
ftritten werden follen . Nur bei Sammelheizungen und dergl ., bei denen fich über
die Brauchbarkeit innerhalb von 6 Monaten noch kein abfchließendes Urteil bilden
läßt, wird die Frift auf 15 Monate ausgedehnt .

Der bauleitende oder Ortsbaubeamte ift verpflichtet , vom Beginn der Bau¬
ausführung (dem Tage , an welchem die Abfteckungs - und Erdarbeiten angefangen

der vorletzten Behörde Anzeige zu machen , wenn fie einen Koften-

« , Siehe darüber : Die Anweifung zur Herftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs - und Lüftungsanlagen .

Berlin 1909. S. 39 it. ff.
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Nachweis
der . . . Baurate für das Jahr lg . . zum Neubau de . im

Regierungsbezirk . ufw.
Baukreis

Be-

Zeich¬

nung
des

Baues

Gefamte
anfchlags -

mäßige
Baukoften -

fumme
einfchl . .

aller I
Neben¬
anlagen j

(liehe unten )

M .

Bereits zur Verfügung

geftellt find :

für

die

Jahre !

unter

Kap . Tit .

Geld¬

be¬

trag

M .

Veraus¬

gabt find ]
bis zum

31. März

19 . .

M . Pf .

Beftand

am
1. April

19 . .

M . I Pf ,

Verfüg¬
bar für

den Bau

am
1. April

19 . .

M . | Pf .

7
Vorausfichtlich werden

1

gebraucht
für das

Etats j ah r
19 . .

M . JPf .

verfügbar
am Schluffe |

des
Etatsjahres

19 . .

M . Pf .

Nach Lage j
der

Verhältniffe
(Sp . 611. 7)

werden
bereit

zu fteilen
fein

M . Pf .

Bemerkungen
über :

a) Begründung
des weiteren
Bedarfes (Sp,8)

b ) Anfang und
Beendigung
des Baues

c) Abrechnung ,
Erfparniffe u.
Überfchrei -
tungen

Aufgeftellt den . H) . . Der

Erläuterung zu Spalte 2,
betreffend

die einzelnen auf den Bau bezüglichen Koftenanfchläge.
Lit .
oder
Nr .

Bezeichnung
Da

Tag

:um der Aufftell

Monat

■mg

Jahr

Geldbetrag

Mark
Bemerkungen

1 Hauptgebäude . 4 Juni 1910 1 31OOOO
2 Umwehrungen . desgl. 43000
3 Pflafterungen ufw. . . . desgl. 24 000
4 Abortgebäude . 10 Auguft 1910 4500
5 Innere Ausftattung . . . desgl. 68 500

Qefamtbaukoften 1 450 000

Etwaige Koften für Orunderwerb find am Schluffe befonders aufzuführen.
Über die wirttchaftliche Lage aller Staatsbauten , deren Gefamtkoiten

50000 Mark überfteigen , haben die Ortsbau - oder leitenden Baubeamten jährlichzweimal Nachweifungen , und zwar am 15 . Oktober und 15 . April jeden Jahres,der vorgefetzten Behörde einzureichen . Hierbei ift folgendes zu bemerken :
1 ) Sind bei umfangreichen Bauausführungen Sonderkoftenanfchläge für ihre

einzelnen Teile vorhanden , fo find für die letzteren auch befondere rechnerifche
Nachweifungen aufzuftellen , bei denen jedoch die Ausfüllung der auf der Titel¬
feite vorgefehenen Spalten zu unterbleiben hat . (Siehe nachftehende Mutter .) Die
durch Aufrechnung in den Spalten 4 bis 15 der Einzelnachweifungen fich er¬
gebenden Beträge find fodann in eine nach demfelben Mufter anzufertigende
Hauptzufammenftellung zu übertragen , fo daß die wirtfchaftliche Lage des Bauesim ganzen fich überfehen läßt . In den Hauptzufammenftellungen ift von einer
Trennung nach Anfchlagstiteln abzufehen ; vielmehr find an ihre Stelle die einzelnen
Sonderkoftenanfchläge in Spalte 3 anzuführen .

2) Sofern die für die Ausführung der Titelfeite erforderlichen Beträge utw.der Bauleitung nicht bekannt find , ift ihre Mitteilung vor der Aufteilung der
Nachweifung von der zuftändigen Provinzialbehörde zu erbitten .

3) Können die in den Spalten 4 bis 15 vorgefehenen Angaben nicht für
jeden einzelnen Anfchlagstitel , bezw . Sonderkoftenanfchlag geliefert werden , wie
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dies insbefondere für die Spalte 9 und demzufolge auch für die Spalte 10 und 11
zumeift der Fall fein wird , fo find fie beim Abfchluß der bezüglichen Spalten
im ganzen einzutragen .

4) Die Angaben in den Spalten 5 und 6 des Mufters müffen mit den zu
diefem Behufe am Ausftellungstage abzufchließenden Kaffenbüchern überein -
ftimmen. Bei der Ermittelung der in . die Spalten 7 und 12 einzufetzenden
Beträge ift neben dem Bauausführungsplan und den inzwifchen etwa erfolgten
Einzelveranfchlagungen insbefondere auch das Ergebnis der bisherigen Ver¬
dingungen zu Rate zu ziehen . Die für die Schätzung der betreffenden Bedarfs-
fummen angeftellten Berechnungen find in den Akten der Bauleitungen auf¬
zubewahren , fo daß auf fie jederzeit zurückgegriffen werden kann .

5) Mit den Nachweifungen find kurze Erläuterungsberichte vorzulegen , in
denen der Stand der Geldmittel , fowie die bereits eingetretenen und die noch in
Ausficht zu nehmenden Über - oder Unterfchreitungen und ihre Urfachen in großen
Zügen zu erörtern find . Befondere Bemerkungen zu den einzelnen Anfchlags -
titeln find in die Spalte 16 (Bemerkungen ) zu verweifen .

Ob in den vorftehend unter 1 erörterten Fällen nur ein Erläuterungsbericht
zur Hauptzufammenftellung oder auch je befondere Erläuterungsberichte für die
Einzelnachweifungen aufzuftellen find , ift nach den befonderen Verhältniffen des

•einzelnen Falles von der zuftändigen Provinzialbehörde feftzufetzen ufw.

Seite 1 :

Nachweis über die wirtfchaftliche Lage des Neubaues de .

15 . Oktober iq . . .
15 . April 19 . . .

Gefamtbetrag
des anfchlags -

maßigen
Koftenbedarfes

Mark

Hierauf find bewilligt
durch die

Staatshaushaltsetats

Für das laufende Etatsjahr ftehen
zur Verfügung:

Von den bewilligten Mitteln (Sp . 5)
find verausgabt :

Refte nach
dem Kaffen-
abfchluß des
verfloffenen
Etatsjahres

Mark

die etats¬
mäßig
bereit-

geftellte
Rate
Mark

mithin
im ganzen

(6 + 7)
Mark

bis zum
Schluffe des
verfloffenen
Rechnungs¬

jahres
Mark

im
laufenden

Rechnungs¬
jahre
Mark

zufammen
(9 + 10)

Mark
für
die

Jahre

un

Kap.

ter

Tit . Mark

1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11

Seite 2 :

Lauf.
Nr.

Titel
des

Koften-

anfchlages

Bezeichnung
der Arbeiten

ufw.
nach den Titeln

des Koften-
anfchlages

Im
Koften-

anfchlage
aus¬

geworfener
Betrag
Mark

Hierauf waren
am Schluffe

des verfloffenen
Etatsjahres

bereits
verausgabt

Mark

Im laufenden
Etatsjahre find

Gefamtbedarf
des laufenden

Etatsjahres
(6 + 7)

Mark

Nach Spalte 8
der Titelfeite
ftehen für das
lauf. Etatsjahr
zur Verfügung

Mark

bereits
veraus¬

gabt
Mark

noch
zu ver¬

ausgaben
Mark

8 91 2 3 4 5 6 7
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(Fortfetzung von Seite 2) :

Daher
Mehr- [ Minder-

Koftenbedarf
für die vom
Beginn des

nächften Etats¬
jahres an noch
erforderlichen
Arbeiten und
Lieferungen

Mark

Mutmaßlicher

Gefamtbedarf

(Spalte
5 + 8 + 12)

Mark

Daher
mutmaßliche Gefamt -

Bemerkungen

Beda
laufenden

(Spalte 8 - 9)

Mark

rf im
Etatsjahre

(Spalte 9 - 8) ,

Mark

Ersparnis
(Spalte 4 - 13)

Mark

Über -
fchreitungen

(Spalte 13—41
Mark

10 11 12 13 14 15 16

Jährlich einmal , und zwar am 5. Januar , haben die Ortsbau - und die einenBau felbftändig leitenden Baubeamten der vorgefetzten Behörde über die im ab¬
gelaufenen Jahre begonnenen , fortgefetzten und vollendeten Bauten im Wertevon mindeftens 20000 Mark unter Benutzung des nachftehenden Mufters Zu-
fammenftellungen einzureichen und zugleich über die im abgelaufenen Jahrevollendeten Bauten ftatiftifche Nachweifungen beizufügen :

1 | 2

! Bezeichnung
Nr . : und Art

des Baues

3 1

Name
des leitenden
Baubeamten

4

Anfchlags-
fumme

Mark

5

Angabe,
aus welchen

Fonds die
Baukoften be-
ftritten werden

6

Angaben über den Beginn des
Baues — wie weit derfelbe

gediehen ift — und wann feiner
Vollendung entgegengefehen

werden kann .

7

Bemerkungen

Die ftatiftifchen Nachweifungen find , unter Benutzung des im früher ge¬nannten Werke von Schulz (1884 , S . 160) und im Zentralblatt der Bauverwaltung(1883 , S . 11 ) zu findenden Mufters aufzuftellen und , fofern nicht Normalentwürfezu Grunde liegen , durch Beifügung von Grundriffen und Querfchnitten zu er¬läutern , wobei die angefchloffenen Erläuterungen und Beifpiele mit der Maßgabezu beachten find , daß der Rauminhalt der Gebäude nach den Vorfchriften inArt . 9 (S. 4 ) berechnet werden muß .
Diefe ftatiftifchen Nachweifungen find ftets unmittelbar nach der Vollendungder Bauten , fobald die Höhe der Ausführungskoften [ich mit annähernder Sicher¬heit überfehen läßt , aufzuftellen , wenn auch der formrechte Abfchluß der Rechnungennoch nicht erfolgt ift .
Auch über Sammelheizungs - und Lüftungsanlagen ift , fobald ihre Her-

ftellungskoften fich annähernd überfehen laffen, eine einmalige Nachweifung auf¬zuftellen und der Behörde einzureichen . Das hierzu zu benutzende Mufter iftnachftehend angegeben ; in jedem Jahrgang des Zentralblattes der Bauverwaltungkönnen auch Beifpiele hierfür eingefehen werden .
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Nachweifung
über die Art und Anlagekoften der Zentralheizungs - und Lüftungs -Anlage

in . zu . . .
Art der Heizung ; .

Aufgeftellt
. den . 19 . . .
(Name ) .
(Amtsbezeichnung ) . . . . . .
Geprüft . . den . 19 . . .

Der Regierungs - und Baurat

IAnlagekoften der Heizung

3 T3 V)

MarkMarkGrad C .

Bemerkungen , betreffend die Ausfüllung der Tabelle .
Sind in einem Gebäude Zentralheizungen verfchiedener Art , fo ift

für jede eine befondere Tabelle aufzuftellen .
In Spalte 4 ift die Art der Heizung und Lüftung kurz zu belchreiben .

Dabei ift anzugeben die Zahl , Bauart und feuerberührte Heizfläche der
Wärmeentwickler , die Art der Heizkörper in den geheizten Räumen , die
Anordnung und Befchaffenheit der Rohrleitungen , die Art der Lüftung ,
ob durch Temperaturunterfchied oder mechanifche Kräfte , die Art der
Heizkörper in den Luftkammern , die Zuführung frifcher und Abführung
verbrauchter Luft .

In Spalte 5 ift der Inhalt der auf verfchiedene Temperatur zu er¬
wärmenden Räume getrennt anzugeben .

In Spalte 7 find diejenigen Räume nach Inhalt und Größe des
Luftwechfels zu bezeichnen , für die frifche Luft in befonderen Luft¬
kammern erwärmt wird . Die niedrigfte Temperatur , für welche die
Heizkörper in den Luftkammern und die höchfte Temperatur , für welche die
Luftkanäle berechnet find , ift durch Bezeichnung der Grenzen , in denen
der Luftwechfel ftattfinden foll , anzugeben .

Z . B . : der 1400 cbm enthaltende Saal wird ftündlich durch 4200 cbm
Frifchluft bei Außentemperaturen von — io ° bis -j- io ° C . gelüftet .

Die in Spalte 8A aufzunehmenden Kotten find in Spalte 10 fol¬
gendermaßen einzeln aufzuführen :

a) Die Kotten der eigentlichen Heizungsanlage ,
b ) Die Kotten für das Einmauern und Verputzen aller zur

10

Gefamtkoften

und

Bemerkungen

Gefamtkoften
Spalte 8A + 9 = . . . M.

Von den Anlage¬
koften der Heizung ent¬
fallen auf

a)
b)
c)

Die Befchreibung
und die Betriebsvor -
fchriften find der nutz -
nießenden Behörde mit
Schreiben vom .

überfandt worden .
Eine Ausfertigung

der Befchreibung und
derBetriebsvorfchriften
ift am .
. zu den Akten
des Ortsbaubeamten
genommen .

Heizung gehörigen Teile ,
c) Die Kotten für die durch die Anlage bedingten Nebenarbeiten

anderer Handwerker .
Den Angaben in den Spalten 8B und 8C find nicht die Gefamtkoften ,

fondern nur die in Spalte 8A eingetragenen Kotten der Heizung zugrunde
zu legen . Bei 8C ift die Gefamtfumme der Wärmeeinheiten einfchließlich
der Zufchläge (Spalte 9 der Tabelle auf S . 83) in Rechnung zu ziehen .

In Spalte 9 find die Kotten der Lüftungsanlage einzutragen . Wenn
eine genaue Berechnung fchwierig ift , genügt eine überfchläglicheErmittlung .

In Spalte 10 find die Gefamtkoften der Anlagen , alfo die Summe der

Anlagekoften für Heizung (Spalte 8 A) und für Lüftung (Spalte 9) einzutragen .

Ferner find außer den gemäß nebenftehendem Vordruck zu machenden

Angaben noch etwaige befondereVerhältniffe und örtliche Umftände , welche

auf die Höhe der Anlagekoften von Einfluß gewefen find , anzugeben .
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Sind in einem Gebäude Sammelheizungen verfchiedener Art , fo ift für jede eine befondere
Tabelle aufzuftellen.

Weiterhin ift bis zum Ablauf der Gewährleiftungszeit jährlich eine Nach -
weifung nach dem nachftehenden Mufter über die Betriebsergebniffe auszuarbeiten
und nach Prüfung feitens der vorgefetzten Dienftbehörde fpäteftens bis zum
1 . Oktober dem Minifterium für öffentliche Arbeiten einzureichen . Von 5 zu
5 Jahren (zuerft am 1 . Oktober 1910) ift an die vorgefetzte Behörde zu berichten ,ob die Buchungen feitens der nutznießenden Behörde bei allen Zentralheizungen
ordnungsmäßig erfolgt find, alljährlich am 1 . Mai über die Ergebniffe der
während jeder Heizperiode mindeftens einmal erfolgten eingehenden Berichtigungder Anlage .

in

Nachweifung
über die Betriebsergebniffe der Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen
. zu .

im Betriebsjahre ig . . . / 19 . . . (1 . September bis 31 . Auguft) .
Art der Heizung : .

Aufgeftellt
. . den .
(Name :) .
(Amtsbezeichnung :) .
Geprüft . , den .

Der Regierungs- und Baurat

19 . . .

19 . . .

1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9

<vs
B
5=

% Beftimmung
des

Gebäudes
dnu

Ort

Zeit

der

Ausführung

'

dnu

Name

des

Unternehmers

9-

Inhalt

der

zu
er
-

3

wärmenden

Räume

O

Verlangte

Tem

-

g .

peratur

der

zu
er
-

O

wärmenden

Räume

Anzahl

der

Heiztage

CJ"St ? . .K c W+-} ^ c
b ho bfl•ö §

‘S
e 25 <uÖ rt C£25 »CO

Mark

Bezeichnung und Menge
des verbrauchten Brenn -

ftoffes

Koften des
Brennftoffes

a | b

im

ganzen

kg

für einen
Betriebstag

und 100 cbm
beheizten
Raumes

kg

für

50 kg

Mark

im

ganzen

Mark

Bemerkungen betreffend die Ausfüllung der Tabelle .

10

Bemerkungen

Gefamtkoften:
(Spalte 7 + 9b)

Sind in einem Gebäude verschiedene Anlagen vorhanden , fo ift für jedeeine befondere Tabelle aufzuftellen.
In Spalte 4 ift der Inhalt der auf verfchiedene Temperatur zu erwärmen¬den .Räume getrennt anzugeben.
ln Spalte 7 find fämtliche Ausgaben aufzuführen, die notwendig waren,um die Anlage in betriebsfähigem Zuftande zu erhalten . Wenn eine völligeErneuerung einzelner Teile (Keffel , Heizkörper, Rohrleitungen ufw.) notwendigwar , fo ift dies in Spalte 10 unter Angabe der hierfür verausgabten Koftenbefonders zu vermerken.
In Spalte 10 find aufzuführen :

Die Gehälter und Löhne für Mafchiniften, Heizer und fonftigesHilfsperfonal.
Ferner find Angaben zu machen über den Befund der vom Baubeamtenvorgenommenen Befichtigungen , über die Temperatur der abziehendenRauchgafe fowie über etwaige Mängel , die fich herausgeftellt haben , unterMitteilung der Maßnahmen zu deren Abheilung .

Koften für 1 Nutz¬
einheit :
z . B . bei Kran-
kenhäufern oder
Gefängniffen
unter Annahme
normaler Be¬
legung.

Bei der Probe¬
heizung am .

ergab fich für einen
Tag und 100 cbm
beheizten Raumes
ein Brennftoffver-
brauch von . . . . ks

48) Weitere Nachweifungen in : Dienftanweifung für die Ortsbanbehörden , a. a. O .
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2 . Kapitel .

Beauffichtigung der Bauausführung .
Nachdem alle die Bauausführung betreffenden Verhandlungen gefchloffen , .7o,

die Baufonds zur Verfügung gehellt , die Art der Ausführung , die Zeit des Be- Technifche

ginnes und der Vollendung feftgeftellt find , ift die eigentliche technifche Vor -
bereitung auf der Bauftelle in das Auge zu faffen . Baurteiie.

Liegt der Bau frei auf einem größeren Bauplatze , fo find zunachh in einen
Lageplan die Umfriedigungen , Zufuhrwege , die Lage der Bauhütte , der Bauftoff-
fcbuppen und der Aborte , fowie der Kalkgruben , der Brunnen und Mörtelwerke ,
der Aufzüge und der Plätze für Lagerung der Bauftoffe einzutragen . Die Feft-
ftellung diefer Anlagen ift unter Zuziehung des den Bau ausführenden Unter¬
nehmers oder Maurermeifters vorzunehmen , weil diefer an der richtigen Ver¬
teilung und Anordnung der Baulichkeiten ufw . in höchftem Maße beteiligt ift.

Der Bauplatz ift dann einzuzäunen und der Zaun , wenn das Gebäude hart m -

an der Straße errichtet werden foll , mit einem Schutzdach zu verfehen . (Siehe de,- dnfeine,,
hierüber Abfchn . 6, Kap . l .) Auf dem Bauplatze ift die Stelle für die Bauhütte Baulichkeiten

aufzufuchen , wenn fie nicht mietweife in einem benachbarten Gebäude unter - Befchreaung.
gebracht werden kann , und zwar ift fie fo zu wählen , daß fie in der Nähe des

Einganges liegt und diefer von den Fenftern aus beobachtet werden kann .
Muß auf dem Bauplatze eine Speifewirtfchaft für die Arbeiter angelegt

werden , — was möglichft zu vermeiden ift , weil es ftets zu Unzuträglichkeiten
führt, — fo tut man gut , auch diefer eine Stelle fo anzuweifen , daß man ihren

Eingang vom Baubureau aus überfehen kann .
Für die Aufbewahrung von Zement , Traß ufw. find Bretterfchuppen herzu¬

richten , in welchen auch das Wägen diefer Bauftoffe ftattfinden kann . Bauftoffe,
welche des befonderen Schutzes gegen Entwendung oder Vergeudung , wie z. B.
Zement , bedürfen , find unter Verfchluß zu halten und von den Beamten , denen
die örtliche Bauleitung übertragen ift , nur nach Bedarf und gegen Empfangs -

befcheinigung auszuhändigen .
Wird der Mörtel auf der Bauftelle felbft bereitet , fo ift ein Kalkfchuppen

neben der Löfchbank zu errichten , welcher an wenigftens drei Seiten gefchloffen
fein muß , an der vierten aber durch ein überftehendes Dach oder durch aufftell-

bare Klappen , wie man fie bei Marktbuden findet , gegen Eindringen von Regen

gefchützt ift. Nur bei einem fehr unbedeutenden Bau werden zwei Kalkgruben
für den Betrieb genügen , von denen nur diejenige in Benutzung genommen
werden darf , deren Inhalt bereits nach Befchaffenheit und Maß geprüft ift. Die

Gruben werden entweder rechteckig , und zwar etwa 3,oo m lang, 2,oo m breit , oder

rund mit 2,50 bis 3,oo ra Durchmeffer und 1,50 m Tiefe, fowie mit gemauerten Wänden

hergeftellt . Die Sohle ift mit Ziegeln in Sand zu pflaftern . Das Abziehen des

Waffers hört nach längerer Zeit faft ganz auf ; dann muß das Pflafter aufgenommen
und der gänzlich erhärtete Untergrund mit Hilfe von Stemmeifen herausgebrochen ,
dafür lockerer Boden eingebracht und die Pflafterung aufs neue hergeftellt werden .

Gruben und Kalkfchuppen werden am beften von der Bauverwaltung ausgeführt
und dem Unternehmer zur Benutzung überwiefen .

Kann das für die Mörtelbereitung und den Baubetrieb nötige Waffer nicht

durch eine öffentliche Wafferleitung befchafft werden , fo find in unmittelbarer

Nähe der Mörtelwerke fog . Abeffinier -Brunnen anzulegen , wenn durch die fteinige

Bodenbefchaffenheit nicht die Herftellung einer anderen Brunnenart geboten ift .



224

172.
Lagerplätze

für Bauftoffe,
Zufuhrwege

ufw.

173*
Unterbringen
der Arbeiter

ufw.

174.
Abftecken

des Gebäudes.

Ziegelfteine find, wie bereits in den technifchen Vorfchriften (fiehe Art . 102, c,
[S . 138]) erwähnt , in Haufen von 200 Stück , die übrigen Bauftoffe fämtlich
l,oo m hoch aufzufetzen . Die Lieferungen der einzelnen Unternehmer find durch
Gänge voneinander zu trennen und durch Tafeln mit Namen zu bezeichnen . Ab¬
genommene Mauerfteine find durch Befpritzen mit Kalkwaffer kenntlich zu machen,ein Verfahren , welches auch gegen Entwendungen einigermaßen Schutz gewährt ,weil fie fofort in die Augen fallen würden . Es ift zu unterfuchen , wieviel Kubik¬
meter Bruchfteine , wieviel taufend Ziegel täglich vermauert werden tollen , umhiernach die Verteilung des Lagerplatzes für die verfchiedenen Bauftoffe vor¬nehmen zu können . Der Sand muß jedenfalls in unmittelbarer Nähe des Mörtel¬
werkes gelagert werden .

Nach dielen Anordnungen ift die Richtung der Zufuhrwege zu beftimmen ,welche in folcher Breite anzulegen und zu pflaftern find , daß fich zwei Wagenausweichen können ; oder man muß , was aber weniger empfehlenswert ift , an einer
Stelle des Bauplatzes eine Einfahrt , an einer anderen die Ausfahrt anordnen , fo
daß die Wagen nur in einer Richtung fahren können . Denn , da häufig am
Rande des Weges Bauftoffe abgeladen werden und dort alfo Wagen halten
müffen , ift , fobald der Weg nur die Breite für einen Wagen hat , durch diefen
die ganze Zufuhr gefperrt . Umwendeplätze find an geeigneten Stellen vorzufehen .Werden Werkfteine zum Bau verwendet , fo ift , wie auch zum Abladen
eiferner Träger , für Aufhellung eines Kranes in unmittelbarer Nähe des Zufuhr¬
weges Vorforge zu treffen , um die fchweren Werkftücke vom Wagen behutfam
abheben und feitwärts lagern zu können .

Schließlich ift auch bei großen Bauten die Anlage von Gleifen , die von den
Lagerplätzen und Mörtelwerken nach den Aufzügen hinführen , in das Auge zu fatfen .Für das Unterbringen der Arbeiter in mit Fenftern verfehenen , heizbaren
Fachwerk - oder Bretterfchuppen , die durchaus nicht mit der Gaftwirtfchaft in
Verbindung ftehen oder auch nur in ihrer Nähe liegen dürfen , fowie für Abort¬
anlagen ufw . hat der Unternehmer der Mauer - und Erdarbeiten zu forgen . Mit
großer Strenge ift darauf zu achten , daß nicht in verfteckt liegenden Teilen des
Baues fich Bedürfnisanftalten bilden , befonders nach Befchüttung der Decken-
ftakungen , weil dort dann leicht Herde für Schwammbildung und Verfeuchungenaller Art entftehen .

Auf diefe Weife ift der vom Gebäude freibleibende Bauplatz genau einzuteilen.Nunmehr beginnt das Abftecken der Achfen und Fluchtlinien des Gebäudes ,wobei gewöhnlich der Erdgefchoßgrundriß zugrunde gelegt und die Ecken des
Bauwerkes mit kleinen , in den Erdboden eingefchlagenen Pfählen bezeichnetwerden . Bei diefer Arbeit ift die größte Sorgfalt zu beobachten , weil jeder kleineFehler fich fpäter in empfindlichfter Weife rächt . Bei fehr großen Gebäude¬
anlagen und befonders bei ftark welligem Gelände tut man gut , die Abfteckungdurch einen Feldmeffer , welchem beffere und feinere Inftrumente zu Geboteftehen , einer Prüfung unterziehen zu laffen. Sollte diefer aber eine Ungenauigkeitzu finden meinen , fo muß man fich erft mit eigenen Augen von der Richtigkeitfeiner Meffung überzeugen und nicht blind feine Anordnungen als richtig auf -
faffen, weil dem Feldmeffer bei feiner Tätigkeit kleine Fehler wohl geftattet , dem
ausführenden Architekten aber nicht erlaubt find .Die Flucht des Gebäudes , d . h . die Richtung feiner Hauptfront , wird inden meiften Fällen durch diejenige der Nachbargebäude , der Straße ufw . gegebenoder doch leicht zu beftimmen fein . Diefe Richtung ift durch eine ftraff ge-
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q — -

Flg' 21 • pannte Schnur , deren Enden
man um ein Paar in den Boden
gefchlagene Pfähle fchlingt , zu
bezeichnen . Windftilles Wetter
ift zu folchem Abftecken , bei
welchem belfere Inftrumente
gewöhnlich nicht zu Gebote
ftehen , unbedingt erforderlich ,
weil fonft die weit gefpannten
Schnüre durch dieLuftftrömung
fortwährend hin - und herbewegt
werden und es deshalb un¬
möglich ift, gerade Linien und
rechte Winkel zu beftimmen .

Nach dem Feftftellen der
Gebäudeflucht muß das Ab¬
ftecken feiner Mittellinien vor¬
genommen werden . Ob man
beim Abftecken der Vorder¬

front des Haufes die Flucht der Erdgefchoßmauer , alfo des Mauerwerkes über
dem Gebäudefockei , oder den äußerften Vorfprung der Fundamente annimmt , ift
gleichgültig , ebenfo ob man die Vorbaue noch vor die Flucht vortreten läßt oder
fie in die Flucht felbft hineinlegt , fo daß die übrigen Teile des Gebäudes zurücktreten .

Stehen zum Abftecken weiter keine Gerätfchaften als ein aus gehobelten
Latten hergeftelltes , genau rechtwinkeliges Dreieck , ein paar Maßftäbe von
3 bis 5 m Länge , einige Fluchtftäbe zum Durchfluchten und die nötigen Schnüre
zu Gebote , fo wird beim Abftecken folgendermaßen verfahren .

Es fei hier eingefchaltet , daß man gut tut , beim Beginn eines Baues einen fehr genau ge¬
arbeiteten Maßftab anzufchaffen , an welchem die Maßftäbe der Handwerker, deren Richtigkeit oft
viel zu wünfchen läßt , geprüft werden können.

Den rechten Winkel der Mittellinie ab auf cd (Fig . 21 ) kann man fo finden ,
daß man das ebengenannte Dreieck an die Fluchtfchnur cd im Mittelpunkt a des
Gebäudes anlegt , wobei der eine Schenkel parallel zur Gebäudefront liegt , der
zweite die Richtung der Mittellinie angibt , die wieder durch eine zwifchen zwei
kleine Pfähle gefpannte Schnur kenntlich gemacht wird . Die rechtwinkelige

Fig . 22. Richtung diefer Schnur wird nunmehr mit Zuhilfe¬

nahme des pythagoreifchen Lehrfatzes geprüft . Steckt

man z. B . auf der Schnur a b von a aus eine Länge
von 4,oo m

, auf der Schnur cd eine folche von 3,oo m

ab , bezeichnet man die Endpunkte durch in die

Schnur gefteckte Stecknadeln , fo muß die Diagonal¬
entfernung diefer Nadeln , wenn die Abdeckung

richtig und die ^Vinkel bad und bac rechte find,
5 oo m betragen . Nachdem man nun von a bis o

die Länge genau abgemeffen hat , verfährt man

ebenfo beim Abftecken der Mittellinie gh , wonach

man von 0 aus die Längen op und ocj, fowie otn

und on abmißt , die Enden durch in die Erde

gefchlagene Pfählchen beftimmt und nun in den

Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.)
15
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175-
Winkelfpiegel

und

Fig . 24 .

ob

Punkten m, n , p und q die Seiten rs , tu , rt und su ebenfo recht - Fig. 23 .
winkelig zu ab und gh legt . Die Richtigkeit des Abfteckens läßt
fich leicht dadurch prüfen , daß die Linien rt und su , fowie rs
und tu genau gleich lang fein mühen .

Hat ein Gebäude fchiefe Winkel , fo verfährt man am beften
fo , daß man zuerft den rechten Winkel der Seitenfront e f (Fig . 22)
ausfteckt , auf der Flucht der Hinterfront dann die auf dem Plane
gemeffene Strecke fg von / aus abträgt und g mit e verbindet .

Ilt das Gelände wellig , fo muß man , um zu einem genauen Er¬
gebnis zu kommen , auf kleinen , lofe aufgefetzten Ziegelpfeilern Dach¬
lattenwagrecht auslegen und auf dielen entlang dieMeffungen ausführen .

Sollten die kleinen , in den Erdboden gefchlagenen Pfählchen (etwa 30cm lang)
fchwer wieder aufzufinden fein , fo betupft man ihre Köpfe mit zinnoberroter Öl¬
farbe und kennzeichnet die End - und Mittelpunkte der Gebäudefeiten genaudurch in die Pfahlköpfe gefchlagene Drahtnägel oder eingefchnittene Kreuze .

Zum Abftecken von rechten Winkeln dienen auch verfchiedene einfache Geräte.
1) Der Winkelfpiegel (Fig . 23) . Die im Innern des Inftruments be - Fig . 25winkeiprisma . fin dlichen beiden kleinen Spiegel find unter 45 Grad zu einander gerichtet .

Beim Abftecken des rechten Winkels wird der Winkelfpiegel fo über
Punkt c gehalten , nötigenfalls unter Benutzung eines Lotes , welches am

Griff befeftigt ift , daß die Öffnung , wie aus
Fig . 24 hervorgeht , nach dem in a befeftigten
Fluchtftabe (Fig . 25) gerichtet ift. Sieht man
nun an der lotrechten Kante der meffingenen
Einfaffung vorbei in den gegenüberliegenden
Spiegel , fo zeigt fich darin das Bild des Flucht -
ftabes a . Darauf fieht man an der anderen
Kante der Öffnung entlang in den zweiten
Spiegel und läßt den Stab b fo aufftellen , daß
diefer fich mit dem im Spiegel erfcheinenden
Stabe a genau deckt .

2) Das Winkelprisma (Fig . 26) ift in der Handhabung noch bequemer ,als der Winkelfpiegel . Der wagrechte Querfchnitt des in einer Meffing -
hülfe mit Griff befindlichen Glaskörpers bildet ein gleichfchenkeliges ,
rechtwinkeliges Dreieck , von dem nur die beiden Kathetenflächen frei
find. Das Gehäufe ift mit weißem Papier ausgelegt . Bei der Benutzunghält man das Inftrument , wie vorher den WinkeUpiegel , fo , daß die Hypo -
tenufe dem auszufteckenden Punkt b (Fig . 29) zugerichtet ift und fieht in
der Richtung des Pfeiles in die rechte Kathetenebene , wobei man das
Bild des Fluchtftabes a erblickt . Hierauf läßt man , wie beim Winkel¬
fpiegel , den Stab b fo einrichten , daß er fich mit dem Stabe a deckt .

Kreuz-
^'

oder 3) Die Kreuz - oder Winkelfcheibe (Fig . 27 ) und der Winkelkopf oder
winkeitcheibe die Winkeltrommel (Fig . 28), von denen erftere nach einem abgeftumpften
winkdkopf Kegel , letztere achtfeitig prismatifch oder auch zylindrifch geformt ift. In

oder der Kreuzfeheibe und in der zylinderförmigen Winkeltrommel findWmkeitrommei . 4 Schlitze derart angebracht , daß fie fich rechtwinkelig gegenüberftehen .Um den rechten Winkel abzuftecken , wird das Gerät über dem Punkt cin Fig . 30 fo aufgeftellt , daß der Fluchtftab a in die Sehrichtung zweierSchlitze fällt ; dann wird der Stab b in der Richtung der beiden anderen
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Fig . 26. Fig . 27. Fig . 2S .

Fig . 29.

Fig . 30.
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fig . 31 -

oil

befeftigt . Von den Sehfchlitzen find zwei nicht
gegenüberliegende häufig fo erweitert , daß darin
ein Pferdehaar eingefpannt werden kann . Dies er¬
leichtert das Zielen , wenn man durch den fchmalen
Schlitz fchaut . Die achtreitigen Winkeltrommeln
haben an jeder Seitenfläche einen Schlitz, fo daß fich
mit diefen auch Winkel von 45 Grad abftecken Iaffen .

Soll von einem Punkt b (Fig . 31 ) auf die Linie
ac das Lot gefällt werden , fo muß man den Punkt d

vorläufig annehmen , darüber das Gerät in die Rich¬

tung ac bringen und hierauf durch Hin - und Her¬
rücken verfuchen , bis der Punkt b in den anderen
Schlitzen erfcheint .

Hat man nunmehr auf irgend eine Weife das , 77.
Gebäude ausgefteckt und die Eckpunkte durch ein - Schm,rgerüfte

gefchlagene Pfählchen bezeichnet , fo fchreitet man
zur Herftellung der fog . Schnurgerüfte , weil jene
Pfähle beim Ausgraben der Grundmauern verloren

gehen müffen . Zu diefem Zwecke werden an jedem
Eckpunkte je 3 , bei den Mittellinien je 2 Pfähle von

l,oo bis 1,25 ” Länge in folchem Abftande von den

kleinen Pfählchen in den Erdboden eingetrieben ,
daß fie fpäter von der Baugrube unberührt
bleiben und etwa 75 cm über die Erdoberfläche

herausragen . Oben werden fie durch wagrechte
Latten oder Bretter mittels Nagelung verbunden

(Fig . 32 ) . Nunmehr werden über diefe Latten

Schnüre gezogen und fo lange verfchoben , bis

ihre Kreuzungspunkte über der Mitte jener Pfähl¬

chen genau eingelotet find . Hierauf werden die

Schnurftriche auf den Latten eingekerbt , wonach

jene Schnittpunkte jederzeit durch erneutes Ein -

fpannen der Schnüre wiedergefunden werden
- oC

können . Die Baugrube wird ausgehoben und der Kreuzungspunkt auf ihre Sohle

hinuntergelotet . Von hier aus werden alsdann die Grundmauerabfätze ufw. ab -

gemeffen . Alle diefe Arbeiten find , nach dem die Eckpunkte des Gebäudes
15*
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Fluchtkreuz.

179.
Setzwage.
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feitens der Bauleitung aus - Fig. 32-
gefteckt find , durch die
Unternehmer der Erd - und
Maurerarbeiten auszuführen
und nur feitens des Bau¬
leitenden auf ihre Richtig¬
keit zu prüfen . Fig . 33 ver¬
deutlicht das Verfahren .

Um bei den Ausfchach -
tungen zwifchen zwei feft
beftimmten Punkten Zwi -
fchenpunkte in derfelben
wagrechten Ebene zu finden ,
benutzt man das Fluchtkreuz
(Fig . 34) . Deffen eine Seite
ift gewöhnlich fchwarz -weiß , die andere weiß -rot mit Ölfarbe angeftrichen . DieArt der Benutzung geht aus Fig . 35 klar hervor . Zwifchen den beidenPunkten A und B follen die Zwifchenpunkte a und b feftgelegt werden . Manftellt auf die Pfähle A und B zwei Fluchtkreuze mit der gleichen Farbe nachvorn , auf den Punkt a zunächft ein
drittes Kreuz mit der anderen Farbe
dem Befchauer zugerichtet , was das
Sehen erleichtert . Der Pfahl a muß
dann fo tief in den Boden getrieben
werden , daß die drei Kreuze in ge¬
nau wagrechter Flucht liegen . Eben -
fo verfährt man mit Punkt b.

Zugleich fei hiernoch der anderen
Geräte Erwähnung getan , deren man
fich zur Beftimmung von wagrechten
Ebenen oder zur Ermittelung von
Höhenunterfchieden bedienen kann .

Hierzu gehört zunächft die
Setzwage (Fig . 36), welche fehr forg -
fältig aus 4 Brettftücken zufammen -
gefügt fein muß . Am lotrecht ftehen -

Fig- 34-

Fig. 33 -

Fig . 35-

I r
t]1 1 dl. I

den Holze von etwa 40 cm Länge ift oben eine Schnur befeftigt , welche amunteren Ende eine Bleikugel trägt . Wird diefe Setzwage auf die hochkantiggelegte Waglatte , ein 3 bis 5 m langes , 15 cm breites , 3 cm dickes , aus gutem ,
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Flg' 36 ■ trockenem Kiefernholze angefertigtes , gehobeltes Brett mit
genau parallelen Kanten , geftellt und fpielt die Schnur
fcharf in den langen , auf der Mitte des lotrechten Holzes
befindlichen Kerbfchnitt , die Bleikugel in eine ihr ent-
fprechende Höhlung ein , dann ift die unter der Waglatte
befindliche Ebene wagrecht .

Bei windigem Wetter ift die Setzwage nicht gut zu
gebrauchen , weil die Bleikugel dann hin- und herpendelt . Man bedient fich in
einem folchen Falle beffer der Libelle (Fig . 37) . ln einem etwa 50 cm und mehr

langen Holzgehäufe liegt oben ,
durch eine Meffingplatte bis auf eine
genau in der Mitte befindliche Öff¬
nung mit kleinem Steg verdeckt ,
ein mit Waffer gefülltes , an den
Enden verfchmolzenes Glasrohr ,

welches nur eine kleine Luftblafe im Waffer enthält . Diefe muß , wenn die unter
der die Libelle tragenden Waglatte befindliche Ebene wagrecht ift , genau unter -

180.
Libelle.

Hg - 37-

Fig . 38-

Fig. 39-

halb des kleinen Steges ein-
fpielen . Häufig ift an einem
Ende des Holzgehäufes noch
eine Libelle in kreisrunder Öff¬
nung , lotrecht zu der erften an¬
gebracht , um das Inftrument auch
zum Loten benutzen zu können .

Zum Einwägen einzelner
Punkte dient die Kanalwage t/.

’f1-

( Fig . 38 ) . Diefe befteht aus einem etwa
1 m langen, in der Mitte auf einem Stab
oder Dreifuß ruhenden Blechrohre , an
deffen beiden Enden lotrecht ftehende
Glasrohre aufgefetzt find . Das Blech¬
rohr wird fo mit gefärbtem Waffer
gefüllt , daß diefes noch etwa bis zur
halben Höhe der Glasrohre reicht . Da
es in diefen gleich hoch fteht , kann
man hiernach andere Punkte einloten . l82-

Beffer als diefe Kanalwage ift
die Schlauchwage , bei welcher das
Blechrohr durch einen beliebig , bis
20 m langen Gummifchlauch erfetzt ift .
Wenn das eine Glasrohr an den
feften Punkt derart gehalten wird , daß
der Wafferfpiegel mit ihm gleich
hoch liegt , fo kann man in einem
Umkreife , der durch die Länge des
Gummifchlauches beftimmt ift , mit

Schlauchwage.

dem anderen Glasrohr jeden beliebigen Punkt einwägen .
Für alle Fälle am brauchbarften ift das Nivellierinftrument mit Fernrohr ,

und zwar für Architekten dasjenige mit feftem Fernrohr und fefter Libelle , mit

183.
Nivellier¬
inftrument

Fernrohr .
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welches fchon zum Preife von 100 bis 125 Mark käuflich ift (Fig . 3g ), Fig. 40.
wozu noch die Höhenmaßlatte (Fig . 40 ) zu befchaffen ift . Hiermit «—
kann fowohl die Höhenlage des Mauerwerkes in größter Ausdeh¬
nung aufs genauefte geprüft , als auch die Höhenmeffung eines Ge¬
ländes , Weges ufw . ausgeführt werden .

Das Nivellierinftrument befteht aus dem Dreibein (Stativ ), deffen
drei Füße feft in den Erdboden geftoßen werden müffen , und aus
dem eigentlichen Inftrument , das durch einen Federhaken a und die
Schraube b unverrückbar auf dem Dreibein befeftigt werden kann .
Das Inftrument befteht aus dem Träger c , dem Fernrohrträger d ,dem Fernrohr e und der Libelle / . Letztere ift auf dem Fernrohrträger
gelagert und einftellbar , das Fernrohr mit dem Fernrohrträger und
diefer mit der Gußftahl -Umdrehungsachfe feft verbunden .

Zunächft fucht man fchon das Dreibein fo einzuftellen , daß die
obere Platte nach Augenmaß möglichft wagrecht liegt . Hierauf
werden die Dreibeinfehrauben angezogen , das Inftrument wird auf
die Platte gehellt , der Haken a eingelegt und die Schraube b an¬
gezogen . Das Fernrohr wird nun fo gedreht , daß es parallel zu
zwei Stellfchrauben g gerichtet ift , und durch entgegengefetztesDrehen der beiden Schrauben in wagrechte Lage gebracht , was am
Stande der Libellenluftblafe zu erkennen ift . Dann dreht man das
Fernrohr um go Grad , fo daß es über der dritten Schraube fteht ,und bewegt diefe fo lange nach rechts oder links , bis auch in diefer
Richtung die Libelle die wagrechte Lage des Fernrohres anzeigt .Diefes Verfahren wiederholt man fo lange , bis beim beliebigenDrehen des Fernrohres die Luftblafe der Libelle unbeweglich bleibt .Bei der Arbeit muß man fich immer vor und nach dem Ablefenvon der Höhenmaßlatte überzeugen , ob auch die Luftblafe nochebenfo unbeweglich geblieben ift .

Gewöhnlich ftellt man das Inftrument zwifchen den ein¬
zuwiegenden Punkten (Fig . 41 ) auf , weil man auf diefe Weife grö¬ßere Strecken einwägen kann , ohne das Inftrument umzuftellen ,was immer zeitraubend ift. Die Punkte find durch Fluchtftäbe odertief eingefchlagene Pfähle bezeichnet ; letzteres ift beffer , weil die
Köpfe der Pfähle als Fixpunkte dienen können . Die Maßlatte , welche zum Auf¬
klappen oder zum Zufammenfchieben eingerichtet ift , wird auf den Pfahlkopf fo

17 :

51,8

1.95

Fig . 41 .
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gehellt , daß die Ziffern verkehrt ftehen , und durch das Fernrohr nunmehr die Höhe
abgelefen , welche durch das darin befindliche Faden - oder Haarkreuz angegebenift . Die einfache Subtraktion der abgelefenen Zahlen ergibt , um wieviel die Höhen¬lage der einzelnen Punkte voneinander abweicht . Zum Anfehreiben der ermittelten
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Höhenmaße benutzt man folgendes Mufter , wobei darauf aufmerkfam gemacht
werden muß , daß es zur bequemen Vergleichung aller eingewogenen Punkte
unter und miteinander üblich ift , alle Höhenpunkte auf eine gemeinfame Wag¬
rechte , den Normalhorizont , zu beziehen . Dieter kann wohl beliebig angenommen
werden , doch fo tief unter dem Ausgangspunkte der Höhenmeffung , daß keine

negativen Ordinaten entftehen . Gewöhnlich wird der Nullpunkt des Pegels , wo
ein folcher zu ermitteln ift, als Normalhorizont gewählt .

Punkt
Ablef

rückwärts

ungen

vorwärts
Steigen Fallen Bemerkungen

a 1,278 — — _ a Schwelle der Haustür.
1 — 0,767 0,511 —

1 2,340 — — —

2 — 1,786 0,554 —

2 0,745 — — -—

3 — 2,547 — 1,802
3 1,213 — — —

4 — 1,285 — 0,072
4 1,987 — — —

b — 0,863 1,124 — b Höhenpfahl am Wege .

Summa 7,563 7,248 2,189 1,874 Das Fallen vom Steigen abge-

7,248 1,874 zogen , gibt von a nach b ein

0,315 0,315
Steigen von 0,315 m .

Bevor mit den Gründungsarbeiten begonnen wird , find nochmals genaue 184.

Ermittelungen über die Bodenbefchaffenheit vorzunehmen . Diejenigen Stellen des û ef
™

hung

Untergrundes , welche eine große Laft tragen follen , alfo Gebäudeecken , ftark des

belaftete Freiftützen ufw ., müffen befonders forgfältig unterfucht werden . Bei ßaugrtmdes-

zweifelhafter Befchaffenheit der Bodenverhältniffe find gegebenenfalls Belaftungs -

proben auszuführen .
Bei der Überwachung der nunmehr beginnenden Bauausführung ift dafür >s5 .

zu forgen , daß die günftige Jahreszeit nach Möglichkeit ausgenutzt wird und die In
g
““

c
d
n
er

einzelnen Bauarbeiten fo ineinandergreifen , daß keine Stockungen eintreten und der einzelnen

kein Handwerker auf den anderen warten muß . Vergeben der

Nachdem der Auftrag -zur Ausführung des betreffenden Gebäudes erteilt ift,
A
L
“

n
™

n
d

hat man demnach zunächft die Frage der etwaigen Sammelheizung zu entfcheiden urw.

und alle darauf bezüglichen Maßnahmen fo frühzeitig zu treffen , daß noch vor

Beginn der Maurerarbeiten die Lage und Größe aller für die Heizung und Lüf¬

tung erforderlichen Kanäle , Rauchrohre , Schlote , Schlitze ufw . feftfteht und fomit

nachträglichen Änderungen am Mauerwerk durch Stemmen ufw . nach Möglich¬

keit vorgebeugt wird . Diefe Stemmarbeiten , die nur in lagelohn ausgeführt

werden können und fich gewöhnlich nicht in ausreichender Weife beauffichtigen

laffen , verurfachen unverhältnismäßig hohe Koften . Zum Wettbewerb find 4 bis

5 Unternehmer aufzufordern , welche fämtlich fchon Heizungen desfelben Syftems

ausgeführt haben müffen , was gegebenenfalls durch Zeugniffe zu belegen ift. Die
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Prüfung der eingereichten Entwürfe und Koftenanfchläge durch die Behörden er¬fordert eine fo lange Zeit , daß gerade dadurch eine große Verzögerung der Bau¬
ausführung eintreten kann .

Im allgemeinen genügt es, wenn die Bauarbeiten 6 bis 8 Wochen vor demGebrauche auf der Bauteile vergeben werden . Sämtliche Mauerbauftoffe , vorallem aber Verblendfteine und Werkfteine , find zu beftellen , fobald der Bau be-
fchloffen und die Gelder angewiefen find . Bei kleineren Bauten find fämtliche
Mauerfteine auf einmal , für größere nur ein Teil des ganzen Bedarfs mit allmäh¬licher Anfuhr zu vergeben . Hierbei ift das etwaige Sinken der Preife in das Augezu faffen. Im Frühjahre find die Steine faft immer teuer , da die wenigften Zie¬
geleien Einrichtungen haben , um auch den Betrieb während des Winters aufrechterhalten zu können . Neue Brände kommen daher meift erft im Mai zur Verfen-
dung , und deshalb ift erft im Juni auf ein Sinken der Preife zu rechnen . In
Gegenden , wo man nur ein zweifelhaftes Material erhalten kann , läßt man dieSteine den Winter über auf dem Bauplatze zur Erprobung ihrer Dauerhaftigkeitftehen , muß fie dann aber auch enfprechend früh vergeben . Bei Verblendfteinenift für jeden Brand ein Zeitraum von etwa 6 Wochen zu rechnen . Da es abervorkommt , daß einzelne Brände ganz oder teilweife mißraten , wegen un¬
richtiger oder fleckiger Färbung der Steine ufw ., fo ift ftets mit größeren Friftenzu rechnen .

In Steinbrüchen kann während des Winters und häufig auch während des
Frühjahres , fo lange Nachtfröfte eintreten , nicht gearbeitet werden , weil das Lebender Arbeiter durch das Abbröckeln von Steinen , wenn die Sonnenftrahlen wäh¬rend des Tages die lotrechten Wände der Brüche erwärmen , gefährdet fein würde .Die im Frühjahr nötigen Werkftücke find alfo , wenn fie aus derart befchaffenenBrüchen bezogen werden follen , fchon früh im Herbft zu beftellen , damit fichdie Steinhauermeifter das nötige Geftein vor Beginn des Winters verfchaffenkönnen .

Bei Forftbauten ift die Verdingung der Bauftoffe fchon im Novemberauszuführen , damit sie im Winter auf Schlitten oder gefrorenen Wegen heran -
gefchafft werden können . Holz ift fo früh zu beftellen , daß es rechtzeitig ge-
fchlagen und zum Trocknen gelagert werden kann , damit es nicht fofort nachdem Fällen verwendet werden muß .

Ferner find früh zu vergeben : Fenftervergitterungen , die einzumauerndenStütz - und Schließhaken , Anker , eiferne Säulen , Unterlagsplatten , Träger , Türdübelund -Zargen , Deckbohlen und demnächft die Balkenlagen und der Dachverband .Parkettfußböden find g Monate , beffer i Jahr vor dem Gebrauch in Auftrag zu
geben , wenn der Bedarf nicht aus größeren Lagern bezogen werden kann . Zur
Dachdeckung find 4 bis 6 Wochen , zur Ausftakung 2 Wochen Vorausbeftellungnötig . Schreinerarbeiten , befonders Fenfter und Türen , fowie Schlofferarbeitenerfordern 3 bis 5 Monate , Glafer -, Töpfer - und Stückarbeiten im allgemeinen2 bis 3 Monate , bei geringen Mengen natürlich kürzere Frirten , bis zur An¬
lieferung .

In der Regel ift es zunächft die Herftellung der Steinhauerarbeiten , der Ver¬blend - und Formfteine , fpäter diejenige der Schreiner - und Glaferarbeiten , welchedie Bauausführung verzögern . Deshalb ift der Befuch der Werkftätten , Werkplätzeund Steinbrüche nicht genug zu empfehlen , um beizeiten Vorkehrungen gegenVerzögerung der Lieferungen treffen zu können .
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Das Fortfehreiten der Steinhaüerarbeiten läßt fich dadurch leicht prüfen , daß >86-
man an der Hand der Zeichnungen auszählt , wie viele einzelne Werkrtücke der
Bau enthält , und auf dem Werkplatz zu erfahren fucht , wie lange durchfchnittlich Fortrchreitens
an einem Stück gearbeitet werden muß (gewöhnlich etwa 2 bis 3 Tage ) . Die ^

arbdten
“" '

Stückzahl multipliziert mit den Tagen gibt die notwendige Zahl der Steinhauer¬
werktage und diefe dividiert durch die zur Verfügung ftehende , vertragsmäßige
Frift die Zahl der zu befchäftigenden Steinhauer . Enthält der Bau z. B. 1280 Werk -
ftücke, welche durchfchnittlich eine Arbeitszeit von je 2 % Tagen erfordern , fo
gibt dies 3200 Tagewerke . Sollen die Arbeiten in 150 Tagen vollendet fein

’

, fo
gebraucht man hierzu 21 Gefellen . Hieraus kann man erfehen , ob der Steinhauer -
meifter richtige Anordnungen getroffen hat . Ebenfo kann man nach Zählung der
auf dem Werkplatze und in den Brüchen lagernden unbearbeiteten Blöcke und
Divifion diefer Zahl durch die Zahl der befchäftigten Steinhauergefellen finden ,
wie lange die Vorräte für diefe ausreichen , und dann zur richtigen Zeit ein-
fchreiten . Liegen alfo z. B. beim Steinhauer 120 rohe Blöcke, im Bruche noch 45,
alfo zufammen 165 , fo gibt dies 412 Tagewerke , alfo für 21 Gefellen einen für
20 Tage ausreichenden Vorrat . Die öftere Unterfuchung in der dargeftellten
Weife fchützt häufig vor großen Verzögerungen des Baues ; doch hat man fich
davor zu hüten , daß auf dem Steinhauerwerkplatze und in den Steinbrüchen rohe
Blöcke gezeigt und gezählt werden , die für einen ganz anderen Bau beftimmt
find.

Die Zeichnungen und Verträge muß der Bauleitende der Hauptfache nach 187.
im Gedächtnis haben , um ftets fehen zu können , ob etwas Unrichtiges aus- Au

,fe
l
s
cht

geführt wird und die Leitungen und Lieferungen vertragsmäßig erfolgen . Er Bauleitenden,
muß auch die Arbeiter inbezug auf ihre Leitungen genau beobachten und die
tüchtigen aus den minderwertigen herauszufinden wiffen , damit er beurteilen
kann , ob der Polier bei befonders wichtigen Arbeiten auch die richtigen Leute
anftellt.

Sind die Grundmauern bis zu derjenigen Höhe herausgeholt , wo Türen und >88.
Fenfter anzulegen find , fo hat man auf erfteren lange gehobelte Latten dicht
aneinander ftoßend auszulegen und auf ihnen genau die Achfen der Fenfter und Mauerwerkes.
Türen , fowie ihre lichten Weiten durch Bleiftiftftriche zu bezeichnen . Die Latten
werden numeriert , damit fie immer von neuem in den obereren Stockwerken ,
jede an derfelben Stehe wie unten , benutzt werden können .

Hierauf legt der Polier die erfte Schicht mit Mauerfteinen an , über welcher
die Maurer Weiterarbeiten . Auch Höhenmaßftäbe , auf denen die einzelnen Schichten
durch Bleiftiftftriche angedeutet find, werden , befonders an den Ecken , zur Probe

angehalten , damit die richtige Schichtenhöhe , befonders bei Verblendungsbauten ,
eingehalten wird .

Unmittelbar neben den Grundmauergräben dürfen Bauftoffe nicht lagern , Abrtej^n
weil die Böfchungen infolge der Belaftung leicht einftürzen würden . Das

Abfteifen ift Sache des Unternehmers . Man hat darauf zu achten , daß nicht zu
kurze Strecken auf einmal gegründet werden , um etwa an Steifmaterial zu fparen ,
weil darunter der Verband leiden und leicht ungleiches Setzen des Gebäudes

eintreten könnte . Befinden fich Nachbarhäufer in unmittelbarer Nähe , fo müffen

fie forgfältig abgefteift und ihre Grundmauern , im Falle fie höher liegen als die¬

jenigen des Neubaues , unterfangen werden .
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igo.
Fortgang der
Ausführung
der Grund¬
mauern und
des Keller-
gefchoffes.

igi .
Verfetzen

von
Steinquadern.

Alle Grundmauerbreiten mülfen der Belattung entfprechend lorgfältig be¬
rechnet fein. Selbftverftändlich ift fodann für Abdichtung der Kellermauern ufw .
Sorge zu tragen . Erhalten die Fenfter Vergitterungen , die eine größere Wider -
ftandsfähigkeit haben Tollen , fo find fie jetzt mit einzumauern . Sonft werden Tie
meift erft fpäter eingefetzt , was eine kleine Änderung der Konftruktion erfordert .Nunmehr find auch die Schlitze in den Mauern für das fpätere Unterbringen der
Rohrleitungen , ferner die Rauch - und Lüftungsrohre anzulegen , fowie die Auf¬
lager für die Treppenftufen auszufparen , während die Stufen gewöhnlicher Stein¬
treppen auch häufig von Anfang an eingemauert werden . Türdübel werden be-
feftigt, die Bohlen - und Kreuzholzzargen aufgerichtet und vermauert . (Das Ein¬
legen der Deckbohlen erfolgt erft kurz vor dem Putzen der Räume .) Das
Hinterfüllen des Kellermauerwerkes darf erft gefchehen , wenn letzteres genügend
ausgetrocknet und die Genehmigung zum Beginn der Arbeit von der Bauleitungerteilt ift.

Sobald die Erdbodengleiche erreicht ift , beginnt das Verfetzen der Sockel¬
quader , und zwar zunächft der Eckquader , welche die Flucht der übrigen angeben .Man hat fich vorher rechtzeitig zu überzeugen , daß nicht einzelne Stücke fehlen,weil dadurch die Bauausführung wefentlich verzögert werden würde . Die Quaderfind, nachdem fie in das Lot gefteilt und in ihrem unteren Teile vermauert find,unter fich zu verklammern und mit der Hintermauerung zu verankern , damit mit
diefer ein guter Verband erzielt wird , befonders aber damit die gewöhnlich hier
nur dünnen Platten nicht durch den Froft herausgetrieben werden . Sandfteine
find vor dem Hintermauern unbedingt erft und zwar an trockenen Tagen mit
heißem Goudron an der Rückfeite zu ftreichen . Um das Eintreffen herunter¬
fließenden Kalkes in die Verblend - und Werkfteine zu verhüten , werden fie
wohl häufig mit Lehm - oder Tonwaffer überftrichen . Man muß fich aber vor¬
her überzeugen , daß es an den Steinen keine Flecken hinterläßt . Bei Sand-
fteinen hat folches Anftreichen immer etwas Mißliches , weil die feinen Lehm¬
teilchen fich fpäter kaum völlig aus den Poren des Steines durch Abwafchen
entfernen laffen und fein gutes Ausfehen infolgedeffen beeinträchtigen . Man hat
auch darauf feine Aufmerkfamkeit zu richten , daß Sandfteine , befonders weiße ,nicht mit naffem Stroh zum Schutz gegen Befchädigungen umwickelt angeliefertwerden , weil dies gar nicht mehr entfernbare gelbe Flecke verurfacht . Ebenfo
entftehen durch zu demfelben Zweck benutzte Kiefern - und Fichtenzweige recht
unangenehme grüne und braune Harzflecke .

Gefimfe find zum Schutz gegen Befchädigungen durch herabfallende Steine
mit auf Leihen befeftigten Brettern (Schwarten ) abzudecken , andere hervortretende
Architekturteile mit einer Mifchung von Lehm und kurzgehaktem Stroh zu um¬
kleiden .

Der Bauleitende hat fich felbft davon zu überzeugen , daß alle Vorfichts¬
maßregeln forgfältig getroffen werden , die das Durchbrechen von Fenfterfohl -
bänken , geraden Fenfterftürzen ufw . verhindern follen .

An heißen Tagen find die Mauerfteine vor dem Verbrauche befonders gutzu näffen und vom Staube zu reinigen ; an Regentagen ift dies weniger an¬
gebracht , weil fie fonft „ fchwimmen ", d . h . fich im nahen Mörtel hin und her
bewegen würden .

Sobald die Gefchoßhöhe erreicht ift, erfolgt das Verlegen der Balken oder
eifernen Träger , das Befeftigen der Anker , das Ausftaken der Balkenlage zugleichmit dem Erhöhen der Rüftungen . Die Balkenanker find fo anzubringen , daß fie
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nicht über oder unter Fenfter - oder Türöffnungen zu liegen kommen . Das Füll¬
material der Stakung wird erft aufgebracht , wenn das Dach eingedeckt ift . Eben-
fo werden die Gewölbe erft nach dem Eindecken des Daches ausgeführt , während
die Gurtbogen mit dem Mauerwerk zugleich herzuftellen find.

In den oberen Gefchoffen wiederholen [ich die Arbeiten in derfelben
Reihenfolge bis zur Dachbalkenlage , über der nunmehr der Dachftuhl er¬
richtet wird . Nachdem dann die Drempelwände und Schornfteine aufgeführt ,
die Gefimfe vollendet , die Ausfteigeluken , Dachlichter ufw., kurz alle Konftruk-
tionsteile , welche die Dachfläche durchbrechen oder mit ihr in Verbindung ftehen,
hergeftellt find , kann mit dem Eindecken des Daches begonnen werden . Beim
Eindecken find die Rinnen zugleich mit anzulegen , ja , wenn irgend möglich , muß
diefe Arbeit im Vorfprunge fein , damit das von der Eindeckung , felbft von der
Dachfchalung bei Regenwetter abfließende Waffer nicht die Gefimsanlage zer-
ftört, was befonders bei maffiven Gefimfen zu beachten ift. Auch find während
der Nacht und bei Regenwetter alle Dachöffnungen forgfältig zuzudecken , damit
eindringendes Waffer nicht auf frifch hergeftellte Gewölbe herabfließen kann,
was ihren Einfturz , mindeftens aber ihre Durchnäffung und von den Zwickeln
aus auch diejenige der Widerlagsmauern herbeiführen würde .

Bei allen Bauten ift dahin zu ftreben , daß fie noch vor Einbruch des
Winters unter Dach gebracht werden . Ift dies unmöglich , fo müffen die Mauern
gegen die Einwirkung von Schnee und Froft gefchützt werden , am beften durch
Abdeckung mit Dachpappe , welche mit Ziegelfteinen gegen die Gefahr des
Herunterwehens durch Sturm zu befchweren und zu fchützen ift . Auch die auf
dem Platze lagernden Mauerfteine find mit Brettern oder Dachpappe abzudecken ;
oder im Frühjahre müffen die oberen durchnäßten Schichten erft zum Trocknen
feitwärts luftig aufgefetzt werden .

Sobald mehr als 3 Grad Kälte im Winter eintreten , muß das Mauern ein-
geftellt werden . Tritt Kälte in Begleitung von Schnee und Glatteis ein , fo
müffen die Arbeiten fchon bei geringeren Kältegraden aufhören . Soweit in den
oberen Schichten der Mörtel gefroren ift , find jene nach Wiederaufnahme der
Arbeit zu entfernen . Um das Eindringen des Schnees in das Innere des fchon
mit Bedachung verfehenen Gebäudes zu verhindern , werden die Fenfteröffnungen
mit Brettern verkleidet , wozu häufig die Deckenfchalbretter Verwendung finden .

Es ift darauf zu achten , daß die Bauten im Äußeren bald nach dem Auf¬
führen des Kellermauerwerkes durch Herftellung von Anfchüttungen und vor¬
läufigen Pflafterungen gut entwäffert werden . Das vom Dache abfließende
und von den Rinnen aufgefangene Waffer ift , folange noch die Rüftungen am
Haufe ftehen , durch vorübergehend angebrachte Abfallrohre , die in wagrechter
Richtung über die Rüftung hinweggeführt werden , in unfchädlicher Weife ab¬
zuleiten .

Bei allen Dachdeckungsarbeiten , bei denen gelötet oder Afphalt und Teer

gekocht wird , ift die Feuersgefahr zu beachten . Niemals dürfen Feuertöpfe auf
einer bloßen Bretterunterlage , fondern ftets nur auf einem Ziegelpflafter oder
einer ftarken Sandunterlage ftehen . Das Gleiche gilt von den fpäter zu erwähnen¬
den Kokskörben . Für die Afphaltkeffel muß immer ein paffender Deckel vor¬
handen fein , um damit das Entzünden des Inhaltes fofort erfticken zu können .
Ebenfo muß trockener Sand zum Überfchütten des Brandes bereit gehalten
werden , weil Waffer hierbei nicht zu gebrauchen ift.

192.
Fortgang des

Aufbaues
der übrigen
Gefchoffe.

193.
Schutz der
Mauern im

Winter ufw.,
fowie

Entwäfferung.

194.
Schutz gegen
Feuersgefahr.
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195*
Polizeiliche

Rohbau¬
abnahme

und Arbeiten
während der

6 wöchentlichen
Ruhepaufe.

196.
Weitere Folge
der Arbeiten
am Äußeren

und im Inneren
der Gebäude.

Nach nunmehriger Fertigftellung ■ der Gewölbe und der Steintreppenkann die polizeiliche Rohbauabnahme beantragt werden , nach welcher bis zurInangriffnahme der Putzarbeiten im Sommer ein Zeitraum von 6 Wochen , imWinter gewöhnlich von 3 Monaten vergehen muß , damit das Mauerwerk ge¬nügend austrocknen kann . v •
Einige Arbeiten können inzwifchen aber doch vorgenommen werden , näm¬lich das Ausrüften der Gewölbe , das Reinigen der Kellerräume von Schütt , das

Einbringen des Kellerpflafters , das Berappen der Kellermauern , das Schalen derDecken , das Ziehen der Heiz - , Gas - und Wafferrohre , das Einbringen des Füll-ftoffes der Stakung ufw. Hierbei fei daran erinnert , daß Heizrohre nie feft
eingemauert werden dürfen , weil fonft ihre Bewegungsfreiheit gehört würde undfie brechen könnten .

Nach der polizeilich vorgefchriebenen Zeit können die Außenwände , wenndies nicht bereits gefchehen , berüftet und die Putzarbeiten begonnen werden .Dies erfolgt zugleich auch im Inneren des Gebäudes , und zwar zuerft imoberften Gefchoß , weil diefes der dünnen Mauern wegen und weil das Mörtel-waffer im poröfen Maüerwerk allmählich von oben nach unten fickert , am betten
ausgetrocknet ift. Je nachdem der Putz der Faffaden fortfehreitet , find die Ge-fimfe mit Zinkblech abzudecken und die Stuckverzjerungen anzubringen , damithierzu die Mauerrüftung mit benutzt werden kann . Hierbei ift zu bemerken ,daß derartige Zierteile nicht auf Holz , und zwar weder an hölzernen Gefimfen,noch an Knaggen , Dübeln ufw . befeftigt werden dürfen , fondern daß fie viel¬mehr behufs ihrer ficheren Verbindung mit dem Mauerwerk mit Hilfe ein¬
gemauerter oder fonft im Mauerwerk dauerhaft befeftigter , gefchmiedeter Eifen -
teile anzufetzen find .

Die Gas - , Waffer - und Entwäfferungsrohre find , fofern fie verdeckt liegenfollen , vor Beginn der Putzarbeiten anzubringen . Nach Fertigftellung des
Deckenputzes im Inneren , der vor dem Wandputz auszuführen ift , werden fofortdie Stuckteile an den Decken befeftigt , die verputzt werden müffen , weil beimAnfetzen der Putz vielfach befchädigt oder ganz abgefchlagen wird , wenn die
Wandungen der Stuckteile etwa zu ftark fein füllten . Hiernach erfolgt dasPutzen der Wandflächen und das Setzen der Kachelöfen . Es ift zu beachten ,daß in Räumen , welche mit Kokskörben zum Austrocknen der Wände befetztfind , der Vergiftungsgefahr wegen nicht gearbeitet werden darf . In einem
fpäteren Abfchnitt der Bauausführung können Kokskörbe niemals in oder in derNähe von Räumen Verwendung finden , in welchen Meffing - oder Bronze-
befchläge , Vergoldungen ufw . angebracht find , weil alles durch die Verbrennungs¬gare fchwarz gefärbt werden würde .

Zu gleicher Zeit werden im Inneren die maffiven Fußböden hergeftellt , alfoFliefen verlegt , Zement - und Afphalteftriche ausgeführt . In den Küchen find dieHerde zu fetzen und Rauchmäntel anzubringen . Ferner werden die Fenfter ein¬
gefetzt, verputzt und verglaft ; auch können die Dachfußböden verlegt und die
Bodenverfchläge ausgeführt werden .

Der Kalkanftrich der Außenwände erfolgt gewöhnlich zugleich mit dem
Verputz , Ölfarbenanftrich aber früheftens nach einem Jahre .

Die Fenfter find , wenigftens während der Nachtzeit , gefchloffen zu halten,weil fie [ich fonft fehr leicht werfen ; auch ift darauf zu halten , daß dasSchließen nicht eingenmächtig durch Nachhobeln der Rahmen und Schenkel
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erleichtert wird , weil fonft fpäter die Flügel nicht dicht fchließen würden
Fenfter- und Türgriffe in befferer Ausführung werden durch Einhüllen in Papieroder alte Leinwand mittels Bindfaden gefchützt .

Nach dem Einfetzen der Fenfterrahmen kann mit dem Schlämmen der
Decken und Wände , fowie dem Malen der Decken begonnen werden . Man hat
darauf zu achten , daß die Maler und Tapezierer nicht auf die Türverdachungen
treten oder fie gar zum Auflagern von Gerüftbrettern benutzen , weil ihre Be-
feftigung dadurch gelockert werden könnte . Vor dem Beginn des Malens der
Decken ift es Tätlich , die Tapeten für die einzelnen Räume auszufuchen , damit
die Farben von Decken und Wänden fpäter gut zufammenftimmen .

Für Parkettboden konnte der Blindboden inzwifchen fertiggeftellt fein. Zu
gleicher Zeit find die Dübel für hohe Fußleiften und hölzerne Wandbekleidungen
einzuftemmen und einzugipfen . Nunmehr können die gewöhnlichen Fußböden
verlegt und hiernach die Türen eingefetzt werden . Türen in Zimmern mit Parkett¬
boden werden jedoch vor dem Verlegen des letzteren eingefetzt und nur die
Sockelleiften der Bekleidungen und Futter fpäter befeftigt . Es folgt das Anbringen
der Marmorbekleidungen und Marmorbeläge , wobei Vergießen mit Gips wegen
der Bildung von fchwefelfauren Salzen zu vermeiden , dagegen Wafferkalk zu
verwenden ift. Ebenfo werden jetzt hölzerne Treppen aufgeftellt . Marmor -
ftufen find zum Schutz gegen Befchädigungen mit Pappe und Brettern zu
belegen , die an den Enden zur Verhütung des Verfchiebens mit fchräg -
liegenden , dem Treppenlaufe folgenden Latten oder Brettern benagelt werden .
Holzftufen werden an den Kanten durch dünne , angenagelte Leiften ge¬
fchützt.

Marmorfußböden belegt man gleichfalls mit Rohpappe , deren Stöße mit
Pappftreifen verklebt werden , damit Staub und Sand nicht dazwifchen durch¬
dringen können . Ebenfo gefchieht dies bei Parkettfußböden . Statt des etwas
koftfpieligen Pappebelages kann man Marmorfußböden auch mit einer dichten
Lage von Sägefpänen überftreuen . Das Verlegen der Fußböden muß bei
trockenem Wetter und auf ganz ausgetrockneter Unterlage erfolgen ; beim Legen
der Parkettfußböden müffen fogar , ebenfo wie bei Ausführung der Tapezierer¬
arbeiten und beim Anftreichen der Fußböden mit Ölfarbe , die Fenfter gefchloffen
gehalten werden . Das Verlegen der Parkettafeln gefchieht vor dem Tapezieren
der Räume , weil fonft die Tapeten ftaubig werden würden ; doch hat der
Tapezierer unter feinen Tifch eine Decke oder Rohpappe zu legen , damit der
Fußboden nicht mit Kleiber befchmutzt wird . Auch alle Abfälle find auf eine
folche Unterlage zu werfen . Nunmehr werden die Spiegelfcheiben in die Fenfter
eingefetzt , welche bis jetzt mit vorläufiger Verglafung verfehen waren , und die

umfponnenen Drähte und Bleirohre für elektrifche oder pneumatifche Telegraphie
verlegt , fowie die Gardinenhaken befeftigt . Solche Leitungen in den Putz zu
legen , ift nicht anzuraten , weil fie durch den Mörtel zu ftark leiden würden .
Jedenfalls müßten fie dann noch befonders mit Gummipapier umwickelt und nur
mit Gips verputzt werden .

Ferner werden die Aufzüge angebracht und die Abortbecken ufw . auf¬

geftellt , wenn die Arbeiten in den Aborträumen von den übrigen Handwerkern
vollendet find . Hierauf find diefe Räume unter Verfchluß zu halten , um das
Benutzen und Verunreinigen der Aborte zu verhüten . Es ift ftreng darauf zu
fehen , daß die Maler die Wafferkaften der Fenfter nicht als Farbentöpfe oder
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197.
Arbeitsräume

für die
Handwerker

ufw .

198.
Aufgaben

des
Bauleitenden .

199.
Verhalten

bei
Ungliicksf allen .

zu fonftigen unreinlichen Zwecken benutzen und die Pinfel nicht an den Wänden
und Türen ausftreichen .

Die letzten Arbeiten im Innern der Gebäude find das Wachfen , Bohnen
und Anftreichen der Fußböden , das Anbringen der Beleuchtungsgegenitände
und dergl . Außen werden zuletzt die Haustüren eingefetzt , welche früher be-
fchädigt worden wären , die Höfe , Durchfahrten und Fußfteige gepflartert,
afphaltiert oder mit Fliefen belegt ; die Vorgartengitter werden aufgeftellt , die
Vorgärten felbft angelegt ufw .

Zur Aufbewahrung ihrer Bauftoffe , Kleider , ihres Handwerkszeuges für
das Befchlagen von Türen und Fenftern , für Ausführung der Verglafungen ,
Klempnerarbeiten ufw . find den Handwerkern Räume anzuweifen , die am beften
im Keller oder im Dachboden liegen und für deren Verfchluß fie felbft zu
forgen haben . Nach Beendigung ihrer Arbeiten haben die Handwerker diefe
Räume in fauberem Zuftande wieder der Bauleitung zu übergeben . Die
übrigen Räume , befonders die Küchen und Aborte , find , fobald die Arbeiten
darin weiter vorgefchritten find , unter Verfchluß zu halten .

Eine fchwierige Aufgabe des Baumeifters ift es , alle angeführten Arbeiten
nicht nur zur richtigen Zeit zu beftellen , fondern auch darüber zu wachen , daß
fie fo rechtzeitig angeliefert und im Gebäude befeftigt werden , daß kein Unter¬
nehmer auf den anderen zu warten hat , fondern alle Arbeiten richtig ineinander
greifen und ihren ungeftörten Fortgang nehmen . Nur fo ift es möglich , den
vorherbeftimmten Endtermin des Baues genau einzuhalten . Befonders beim
inneren Ausbau , wobei viele Handwerker zu gleicher Zeit befchäftigt find, treten
häufig unvorhergefehene Verzögerungen und Hinderniffe ein , welche der Bau¬
leitende mit äußerfter Willensftärke zu befeitigen hat , um keinen Aufenthalt ein-
treten zu laffen . Zugleich hat er die Güte der gelieferten Bauftoffe und Ar¬
beiten zu beurteilen , fie mit den Probeftücken zu vergleichen ufw . Bei Werk-
fteingefimfen und -Gliederungen hat er nach dem Verletzen zu unterfuchen , ob
die Kanten gut in einer geraden Linie fluchten ; fonft ift ein forgfältiges Nach¬
arbeiten erforderlich ; ebenfo im Inneren bei Marmorarbeiten , wobei wieder be¬
fonders darauf zu fehen ift, daß die Kanten der einzelnen Stücke am Stoß fcharf
und nicht etwa abgerundet endigen , was bei polierter Arbeit und mangelhafter
Ausführung häufig vorkommt . Bei Holzarbeiten müffen die Gehrungen eng und
genau paffend zufammentreffen ; die Hobelung muß glatt , nicht fchieferig fein .
Türverdachungen und Stuckteile an den Decken müffen forgfältig befeftigt fein,
damit fpäter nichts herunterfallen kann ; Türfchlöffer find zu öffnen und zu unter¬
fuchen ufw . — alles Arbeiten , die richtig zu bewältigen , leider erft eine lang¬
jährige Erfahrung lehren kann , deren Aneignung großen Fleiß und rege Auf-
merkfamkeit erfordert .

Bei allen auf dem Bauplatze [ich ereignenden Unfällen , durch die ein
Arbeiter getötet wird oder eine Körperverletzung erleidet , die eine Arbeits¬
unfähigkeit von mehr als 3 Tagen oder den Tod zur Folge hat , hat der den
Bau felbftändig leitende Beamte binnen zwei Tagen der vorgefetzten Dienft-
behörde fchriftliche Anzeige unter Benutzung nachftehenden Formulars zu
machen :



239

Neubau

der

Unfall - Anzeige .

m . .

überreicht am (Datum der Abfendung) .

(Für jede verletzte oder getötete Perfon ift ein befonderes Anzeigeformular auszufüllen.)

1) Betrieb , in welchem fich der Un¬
fall ereignet hat .

(Genaue Ortsangabe ufw.)

2 ) Vor - und Zuname der verletzten

oder getöteten Perfon .
Im Betriebe befchäftigt als ?

(Art der Befchaftigung, Arbeitspoften. )
Wohnort , Wohnung , Lebensalter.

(Ungefähre Angabe in Jahren genügt.)

3) Worin befteht die Verletzung ?
(Wird diefelbe vorausfichtlich den Tod oder eine
Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 Wochen

zur Folge haben ? :

4 ) Wo ist die verletzte Perfon unter¬

gebracht ?
(Krankenhaus, Wohnung .)

5) Krankenkaffe , welcher die verletzte
Perfon angehört .

6) Wochentag , Datum , Tageszeit und j
Stunde des Unfalles . 1

7) Veranlaffung und Hergang des
Unfalles .
(Hier ift eine möglichft eingehende Schilderung
des Unfalles zu geben . Insbefondere ift die Werk-
ftätte , in welcher , fowie die Arbeit und die
Mafchine, bei welcher fich der Unfall ereignet
hat, genau zu bezeichnen , geeignetenfalls unter

Beifügung einer erläuternden Handskizze.

8) Augenzeugen des Unfalles .
(Name , Wohnort , Wohnung .)

9) Etwaige Bemerkungen . [
(Z . B . Angabe von Vorkehrungen zur Verhütung ,

ähnlicher Unfälle u . a. m .) i

Ort und Datum Name und Amtscharakter des die Anzeige
erftattenden Beamten.
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200.
Kranken-

und Unfall -
verficherung .

Uber die zur Anzeige gebrachten Unfälle führen die bauleitenden Beamten
ein Verzeichnis in derfelben Weife , wie es die Polizeibehörden zu führen haben,und zwar folgendermaßen :

1 2 3 4 5 6 7 00 O 10

Lauf.
Nr .

Betrieb , in
welchem fich

der Unfall er-
ereignet hat .

Name (Firma)
des Betriebs¬
unternehmers

Datum
des

Unfalles

Nr .
der

Unfall¬
an¬

zeige

Vor- und Zu¬
name des
Verletzten
(Getöteten)

Art
der

Ver¬
letzung

Wird die Ver¬
letzung vor -
ausfichtlich

den Tod oder
eine Erwerbs¬

unfähigkeit
von mehr als

13 Wochen zur
Folge haben ?

Veran¬
lagung

des
Unfalles

Ift der Unfall
unterfucht ?

(Wenn ja , an
welchem
Tage ?)

Vergl . § 53 ff.
des Unfall -

Verficherungs -
Gefetzes

Bemer¬
kungen

Der förmlichen Unterfuchung (§ 53— 55 des Unfall -Verficherungs -Gefetzes)
werden diejenigen Unfälle unterzogen , durch welche ein Arbeiter getötet ift oder
eine Körperverletzung erlitten hat , die vorauslichtlich den Tod oder eine Erwerbs¬
unfähigkeit von mehr als 13 Wochen zur Folge haben wird . Diefelbe muß
feftftellen :

1 ) die Veranlagung und Art des Unfalles ;
2) die getöteten oder verletzten Perfonen ;
3) die Art der Verletzungen ;
4) den Verbleib der verletzten Perfonen ;
5) die Hinterbliebenen der getöteten Perfonen , die einen Entfchädigungs -

anfpruch gemäß § 6 des Unfall -Verficherungs -Gefetzes erheben können .
Die förmliche Unfallunterfuchung muß fo bald als möglich vorgenommen

werden , darf aber die anfangs erwähnte , binnen 2 Tagen zu erftattende Anzeige
in keinem Falle aufhalten . Zu derfelben wird der Bevollmächtigte der Kranken¬
kaffe , welcher der Getötete oder Verletzte angehörte , zugezogen . Name und
Wohnort des betreffenden Bevollmächtigten muß dem beteiligten Beamten fort¬
laufend bekannt bleiben . Die Unterfuchungsverhandlungen müffen der vor¬
gefetzten Behörde fpäteftens binnen einer Woche , nachdem ihr die Unfallanzeige
zugegangen ift , vorliegen . Der die Unfallunterfuchung vornehmende Beamte hat
auch die den Bevollmächtigten der Krankenkaffen zuftehende Vergütung für
entgangenen Arbeitsverdienft feftzufetzen , für welche der Tagelohnfatz gilt , der
nach den Satzungen der betreffenden Krankenkaffe bei Gewährung der Kranken -
unterftützung an Arbeiter derfelben Lohnklaffe zugrunde gelegt wird . Die feft-
gefetzte Geldforderung reicht der Bauleitende gleichzeitig mit den abgefchloffenen
Verhandlungen bei der vorgefetzten Behörde zur Zahlungsanweisung ein.

Der Kranken - und Unfallverficherung unterliegen alle Perfonen , welche
nicht die Beamteneigenfchaft befitzen , alfo nicht in den Betriebsverwaltungen
des Reiches , eines Bundesftaates oder eines Kommunalverbandes mit feftem Ge-
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halt angeftellt find , und deren Jahreseinkommen 2000 Mark nicht überfteigt oder
deren Befchäftigung nicht von vornherein auf weniger als eine Woche bemeffen
ift . Ein großer Teil der von der Bauleitung befchäftigten Perfonen wird hier¬
nach verficherungspflichtig fein .

Im übrigen liehe das Krankenverficherungsgefetz vom *5 - J unl *^ 3 /
10 . April 1802 \. . . 17,April 1892

die Anweifung zur Ausführung des Krankenverficherungsgefetzes in Preußen vom 10 . Juli 1892
(Min .-Bl . 1892, S . 301 ) , die Runderlaffe vom 18. Mai 1901 - III . 8650 und vom 28. Juli igos -
III . 1. 790 und das unten genannte Werk 18) ; dann das Unfallverficherungsgefetz vom 6 . Juli i884
(R .-G .-Bl ., S . 69) , vom 28. Mai 1885 ( R .-G .-Bl ., S . 159 ) und vom 11 . Juli 1887 (R .-G .-Bl ., S . 287)
ufw ., befonders auch das unten genannte Werk 50) ; endlich das Gefetz über die Invaliditäts - und
Altersverficherung vom 22. Juni 1889 (R .-G .-Bl., S . 97) ufw . und das in Fußnote 51 angeführte Werk .

40) Anhang zur Dienftanweifung für die Lokalbaubeamten ufw . Berlin 1898. S. 25.
B0) Ebendaf . / S . 30.
5I) Ebendaf . , S. 37 .
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